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An den 

Präsidenten des Landtags  

Nordrhein-Westfalen 

Herrn André Kuper MdL 

Platz des Landtags 1 

40211 Düsseldorf 

 

 

Fragen der Fraktionen zum „Gesetz über die Feststellung des Haus-
haltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
2024 (Haushaltsgesetz 2024)“ zu den relevanten Kapiteln des Einzel-
plans 07 
 

Sitzung des Integrationsausschusses am 27. September 2023 
 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

zu den o.g. Fragen der Fraktionen bin ich um einen schriftlichen Bericht 

gebeten worden. 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Information 

der Mitglieder des Integrationsausschusses den beigefügten Bericht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Josefine Paul 
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Bericht der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integra-

tion 

zu den Fragen der Fraktionen zum „Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsgesetz 2024)“ 

zu den relevanten Kapiteln des Einzelplans 07 

Sitzung des IntA am 27. September 2023 

 

 

Fragen der Fraktionen der CDU und Grüne 

Vorbemerkung: 

Die nachstehenden Auskünfte zum Haushalt 2024 basieren auf dem Haushaltsplanentwurf 

2024 der Landesregierung und stehen insoweit unter dem Vorbehalt der Entscheidung des 

Haushaltsgesetzgebers. 

 

Frage 1:  

Wo finden sich die Pilotprojekte „Digitalisierung der Ausländerbehörden“ an den Stand-

orten Bielefeld und Düren im Haushalt 2024 wieder? 

- Inwiefern ist die Auswertung der Piloten geplant und inwiefern sind diese Haushalts-

relevant bzw. eingeplant? 

- Wie können die Ergebnisse für weitere Ausländer- und Einbürgerungsbehörden ge-

nutzt werden. 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die genannten Pilotbehörden des EfA-Projektes „digitale Einbürgerung“ finden sich nicht im 

Landeshaushalt 2024 wieder, da es sich hierbei um ein bundesfinanziertes Projekt handelt. 

Das Umsetzungsprojekt steht im engen Austausch zu den Piloten und nutzt die dortigen Er-

kenntnisse zur Weiterentwicklung des Dienstes. 

Der mit den Piloten gemeinsam entwickelte Dienst wird den Kommunen zur Nachnutzung an-

geboten und kann bereits bezogen werden. 

 

Frage 2: Kapitel 080 Titel 684 41 

In wie weit haben die Kürzungen des Bundes Auswirkungen auf Umsetzung der Pro-

gramme in NRW beispielsweise in Bezug auf die Asyl- und Migrationssozialberatung?  

 

Antwort der Landesregierung: 

In der Antwort wird davon ausgegangen, dass Kapitel 090 Titel 684 41 gemeint ist.  
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Aus Landessicht ist mit den angekündigten Haushaltsmitteln das Bundesprogramm zur unab-

hängigen Asylverfahrensberatung nicht in der Lage, den derzeit angesichts des starken Zu-

gangs hohen zusätzlichen Bedarf an Asylverfahrensberatung zu decken. Gleichzeitig wäre es 

wünschenswert gewesen, bundesgeförderte Asylverfahrensberatung verstärkt anzubieten, so 

dass sich die Förderprogramme von Bund und Land sinnvoll ergänzen.  

Ebenso verhält es sich mit der Kürzung der Bundeshaushaltsmittel zu den psychosozialen 

Zentren. Die Trägervertreter*innen haben bereits vor Veröffentlichung des Bundeshaushaltes 

gegenüber dem MKJFGFI geltend gemacht, dass die bereits bestehenden Angebote der psy-

chischen und sozialen, alltagsstabilisierenden Beratungsangebote insbesondere in NRW nicht 

bedarfsdeckend ausgerichtet sind. Es ist bekannt, dass in der Vergangenheit Anfragen unter 

Verweis auf fehlende Kapazitäten gänzlich abgelehnt werden mussten. Ein Förderungsbedarf 

besteht sowohl für die Gründung neuer PSZ als auch in dem Ausbau bereits landesgeförderten 

PSZ, sowohl um therapeutische als auch sozialarbeiterische Komponenten.  

 

Frage 3: Kapitel 080 Titel 684 67 

Welche Migrant:innen - Organisationen (MO) werden hier gefördert? 

- Wir bitten um eine Auflistung der geförderten Organisationen. 

 

Antwort der Landesregierung: 

 

Geförderte MSO 2023/24 alphabetisch geordnet: Anschub- und Partnerprojekte sind beson-

ders gekennzeichnet; im Übrigen handelt es sich um Einzelprojekte 

Antragsteller (Ver-
ein) 

Ort Projekt 

 Landes- 
zuwen-
dung 
2023 

 (auf volle 
Euro aufge-

rundet) 

 Landes- 
zuwen-
dung 
2024 

(auf volle 
Euro aufge-

rundet)  

47 e.V. Soziokultu-
relles Zentrum Sta-
peltor 

Duisburg Pangea im Stapeltor 15.000 € 15.000 €  

Acadamia Espanola 
de Formacion (AEF) 
e.V. 

Bonn AEF Projekt Alt und Aktiv 15.000 € 15.000 € 

ADNA for Agree-
ment & Empower-
ment e.V. 

Aachen 

Maßnahmen zur Unterstützung und Be-
treuung von Menschen der Kategorie 
LGBTIQ und Junge MigrantInnen afrikani-
scher Herkunft 

15.000 € 15.000 € 

Afghanic e.V. Bonn 
Beratung und Begleitung der Afghanen in 
Bonn und Umland 

11.280 € 10.770 € 

Afghanischer Kultur-
verein Olpe e.V. 

Lenne-
stadt 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Africa Connect e.V. 
Dort-
mund 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Afrika Wakati e.V. Bielefeld Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 
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Afrik-Deutsch Netz-
werk e.V. 

Kor-
schen-
broich 

Anschubförderung 6.000 € 0 

Afro-Deutsche Juris-
tinnen e.V. 

Münster Anschubförderung 5.989 € 5.999 € 

agisra e.V. Köln 
Recht auf den eigenen Körper und men-
tale Gesundheit 

50.000 € 50.000 € 

Al Baraka Hilfsver-
ein e.V. 

Krefeld Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Albanischer Kultur-
verein Rheinisch 
Bergischer Kreis 
e.V. 

Bergisch 
Gladbach 

Tanztheater gegen Rassismus und Diskri-
minierung 

8.464 € 8.224 €  

Alevitische Gemein-
schaft Hochsauer-
landkreis e.V.. 

Sundern 
(Sauer-
land) 

Kiriv 4.0 - Klare Kante gegen Rassismus 
(Partnerprojekt) 

61.540 € 61.540 € 

Aliadas für Teilhabe 
& Integration e.V. 

Köln Anschubförderung 5.995 € 6.000 € 

Allianz für Dialog, 
Diversität und Em-
powerment 

Wupper-
tal 

„pro.miso HSK – MigrantInnen Stark Orga-
nisiert“ (Partnerprojekt) 

100.000 
€ 

100.000 € 

Anton Tschechow 
Bibliothek e.V. 

Krefeld Praktische Hilfen für Neuzugewanderten 14.981 € 14.981 € 

Arabische Frauen-
vereinigung e.V. 

Bielefeld Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

AS-KA-DO e.V. 
Hückel-
hoven 

Young Minds NRW - Sport und politische 
Bildung 

15.000 € 15.000 € 

Babylon Frauenver-
ein NRW e.V. 

Duisburg Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Band-e Amir - Af-
ghanisches Zentrum 
Remscheid e.V. 

Rem-
scheid 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

BGV (Bildungs- und 
Gesundheitsverein f. 
Albinismus) e.V. 

Dort-
mund 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

BIgAI e.V. Bielefeld 

Im religiösen Sinne konservative muslimi-
sche Frauen werden zu Akteurinnen in der 
Erinnerung an die Shoah und arbeiten ge-
gen Antisemitismus. Fortsetzung und Er-
weiterung eines verbandsunabhängigen 
Projektes in Ostwestfalen-Lippe 

50.000 € 50.000 € 

Bildung für ALLE 
e.V. 

Bonn Anschubförderung 4.990 € 0 

Bildungszentrum 
Vielfalt e.V. 

Ratingen Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Bildungszentrum 
Vielfalt Nettetal e.V. 

Nettetal Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Boboto e.V. 
Castrop-
Rauxel 

Anschubförderung 5.900 € 6.000 € 

BONEM e.V. Bochum Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Bund der Aleviti-
schen Jugendlichen 
in NRW e.V.. 

Dort-
mund 

Der Inkubator 2.0 - Interkulturelles Enga-
gement fördern (Partnerprojekt) 

100.000 
€ 

100.000€ 

Bund der Spani-
schen Elternvereine 
in der BRD 

Bonn 
IntegrAktion2023 NRW (Seniorinnen und 
Senioren in Aktion)  

14.880 €  14.880 € 
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Chill ma! e.V. 
Dort-
mund 

Anschubförderung 5.455 € 3.600 € 

Coach e.V.. Köln 
MSO/NDO rassismuskritisch empowern – 
intersektionale Professionalisierung und 
Demokratiebildung (Partnerprojekt) 

71.616 € 71.816 € 

DAKO e.V. Köln Köln 
Aufholen nach Corona - Starke Mütter, 
starke Kinder 

7.930 € 7.930 € 

Dandelion e.V. 
Gelsen-
kirchen 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

de.Perspektive e.V. 
Düssel-
dorf 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

DEPART e.V. 
Mett-
mann 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Deutsch - Afrika 
Kompass e.V. 

Düren Come and Talk 3.0 13.500 € 13.500 € 

Deutsch Griechi-
sches Theater e.V. 

Köln Neustart nach der Pandemie 15.000 € 15.000 € 

Deutsch-Bulgari-
sche Elterninitiative 
Jan Bibijan e.V. 

Nottuln 
E³ - Empowerment im Münsterland, stark 
gegen Antiziganismus und Stigmatisierung 
von Zuwanderern aus Südosteuropa 

14.996€ 14.433 € 

Deutsch-Bulgari-
scher Kulturverein 
Edelweiß e.V. 

Mön-
chengla-
dbach 

Anschubförderung 5.170 € 2.520 € 

Deutsche Hilfe (MA-
DAD) e.V. 

Bielefeld Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Deutsch-Kurdische 
Frauen Union e.V. 

Bochum Anschubförderung 5.940 € 5.950 € 

Dialog e.V. Bochum Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Die Richtung e.V. Krefeld Anschubförderung 5.990 € 5.840 € 

DITIB Türkisch-Isla-
mische Gemeinde 
zu Marl e.V. 

Marl 
23. und 24. Abrahamsfest in den Jahren 
2023 und 2024 

15.000 € 15.000 € 

E.F.A. Gelsenkir-
chen e.V. 

Gelsen-
kirchen 

Internationales Frauenzentrum Treffpunkt 
für Frauen aller Nationen 

15.000 € 15.000 € 

Eltern für Eltern - 
Brücke e.V. 

Gelsen-
kirchen 

MutiGE Kids - GEbaut, GEnäht, GEtanzt, 
GEspielt  

15.000 € 15.000 € 

Eritrean Community 
in Remscheid e.V. 

Rem-
scheid 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Essener Zentrum für 
Kultur, Sport und 
Solidarität 

Essen Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Familienwelt e.V. Köln “Vielfalt. Chance für Zusammenleben“ 15.000 € 15.000 € 

Fatima - Förderung 
von Integration, Bil-
dung und Digitalisie-
rung 

Köln Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Flüchtlingshilfe 
Hamm e.V. 

Hamm Unser Deutschland, unser Europa 14.900 € 14.600 € 

Freiwillige Hände 
e.V. 

Hagen Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Goosebumps e.V. Duisburg DiVers 50.000 € 50.000 € 

Grupo Lautaro e.V. Köln Die Welten in uns 10.610 € 10.610 € 
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Haus der Kulturen 
e.V. 

Düssel-
dorf 

Brandanschlag in Solingen 4.016 €   

Hier Zuhause e.V. 
Dort-
mund 

In NRW Zuhause 14.400 € 14.400 € 

High Performance 
e.V. 

Monheim 
am Rhein 

Anschubförderung 5.940 € 5.400 € 

Hoffnung auf Hei-
lung e.V. 

Köln Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

ILAN Jüdisch-Christ-
lich-Muslimische 
Gesellschaft e.V. 

Ratingen Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Impreuna - Zusam-
men e.V. 

Herne Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

IN SANA Western 
Balkan Women As-
sociation e.V. 

Aachen Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Interkulturelle Assis-
tenz e.V. 

Essen 
Stärkung der geflüchteten Frauen und 
Migrantinnen zur Gewährleistung der Ge-
schlechterrollen in den Communities 

14.720 € 14.720 € 

Interkulturelle Pa-
renting e.V. 

Nieder-
krüchten 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Interkulturelles Bil-
dungszentrum Uni-
versum e.V. 

Bochum 
Unterstützung bei der Integration ukraini-
scher Flüchtlinge 

14.998 15.000 € 

Internationaler Kul-
tur- und Sportverein 
der Roma Carmen 
e.V. 

Düssel-
dorf 

Einbürgerung - vom Einwohner zum Bür-
ger 

41.063 € 41.874 € 

Internationales 
Frauencafé Dort-
mund e.V. 

Dort-
mund 

MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN LE-
BEN GESUND DURCH BEWEGUNG IM 
ALTER 

15.000 € 15.000 € 

Internationales 
Frauenzentrum So-
lingen e.V. (IFZS) 

Solingen 

Empowerment von Frauen mit internatio-
naler Geschichte. In der Gemeinschaft 
Stärken entdecken, Ressourcen aktivieren 
und Kompetenzen erweitern.  

15.000 € 15.000 € 

Irakisch-Kurdischer 
Sport- und Kultur-
verein e.V. 

Düren 
"Lasst uns unsere Sorgen mit Musik ver-
treiben!" 

7.492 € 7.560 € 

Iranisches Netzwerk 
Essen e.V. 

Essen Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Iriba-Brunnen e.V. Münster 
"Anti-Schwarzen Rassismus strukturell be-
kämpfen: durch Empowerment und Netz-
werkarbeit in Münster und in NRW" 

42.650 € 42.650 €  

ISTOK Kulturzent-
rum für Kinder und 
Jugendliche e.V. 

Bochum 
Moderne Technologien als Kommunikati-
onsmittel 

3.688 € 1.968 € 

Jacob Teitel Akade-
mie e.V. 

Düssel-
dorf 

Anschubförderung 5.950 € 0 

Jama Nyeta e.V. Köln 
"Jiguiya Kura" Neue Wege zeigen - Le-
benssituation verbessern  

14.786 € 14.786 € 

JSDR NRW e. V Kürten 
Spätaussiedler/-innen für Demokratie und 
Toleranz in NRW 

44.800 € 44.800 € 

Kaneza Foundation 
for Dialogue & Em-
powerment e.V. 

Aachen 
EmPOWER – Betroffene von Rassismus 
stärken und vernetzen 

15.000 € 15.000 € 
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KiTma e.V. – 
Strength & 
Knowledge 

Wupper-
tal 

Sensibilisierung Macht Veränderung 49.976 € 48.796 € 

Kölner Appell gegen 
Rassismus e.V. 

Köln 
HAL: Mehrsprachigkeit leben - Konflikte lö-
sen 

10.320 € 10.320 € 

Komma e.V. Hilden Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Kultur- und Bil-
dungszentrum IDEA 
e.V. 

Pader-
born 

Oma und Opa-Akademie 15.000 € 15.000 € 

Kultur- und Integrati-
onszentrum Ober-
bergischer Kreis 
e.V. 

Nüm-
brecht 

Zusammenhalt durch Sport 15.000 € 15.000 € 

Kultur-, Sport- und 
Solidaritätszentrum 
Paderborn e.V. 

Pader-
born 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

KÜPE Verein für 
kulturpädagogische 
Erziehung e.V. 

Köln 
"Lebensrad" - Ganzheitliches Lernen & 
Nachhaltiges Leben 

49.336 € 49.336 € 

Kurdische Gemein-
schaft Herne ASO 
e.V. 

Herne Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

La Guinée Unie e.V. 
Rem-
scheid 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Landesverband 
Netzwerke von Mig-
rantenorganisatio-
nen in NRW e.V. 

Düssel-
dorf 

Landessymposium der Migrant*innenorga-
nisationen in Nordrhein-Westfalen 
(LASYMO-NRW) 

14.858 € 14.858 € 

Les Chantres du 
Royaume e.V. 

Düren Anschubförderung 4.940 € 2.287 € 

Lokhar e Dukh – 
Lindere den 
Schmerz e.V. 

Essen Roma für Roma / Roma Romenge  58.000 € 0 

Medien, Kultur und 
Bildung e.V. 

Essen Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

meilenweit e.V. – 
Verein zur Förde-
rung interkultureller 
Projekte 

Langen-
feld 
(Rhein-
land) 

Anschubförderung 5.214 € 5.670 € 

Merkur Verein für 
Medienkultur e.V. 

Köln Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Messianische jüdi-
sche Gemeinde 
Köln e.V. 

Köln Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Migration Plus e.V. 
Baeswei-
ler 

Tech 4 Kids 14.797 € 11.265 € 

Mittwald Bildungs- 
und Integrationsver-
ein e.V. 

Lübbecke Mittwald’s Computer Workshop 8.000 € 0 

MO-Hilfe e.V. Köln Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Multikulturelles Fo-
rum e.V.. 

Lünen 
Empowering MSO – Next Level (Partner-
projekt) 

99.836 € 99.9481 € 

Muslimisches Fami-
lienbildungszentrum 
MINA e.V. 

Duisburg 
MINA fragt nach: Podcasts zu Tabuthe-
men 

37.088 € 19.814 € 
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NAVEND e.V. Bonn 
Respektvoll miteinander: Vielfalt entfalten, 
Potenziale nutzen, Kooperation und Zu-
sammenhalt stärken 

15.000 € 15.000 € 

Ost-West Integrati-
onszentrum e.V. 

Wupper-
tal 

Anschubförderung 5.240 € 5.240 € 

PANTA e.V. 
Düssel-
dorf 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

PLANB Ruhr e.V. Bochum 
(IBF-MH) Interkulturelles Begegnungs-
zentrum für Frauen- Mülheim 

49.917 € 49.962 € 

PLANB Ruhr e.V.  Bochum 
MSO-Netzwerk Herne - für gemeinsam 
Handeln in Vielfalt (Partnerprojekt) 

78.158 € 79.135 € 

Pontischer Kultur-
verein Parcharo-
mana e.V. 

Duisburg Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Prisma Bildungs-
plattform e.V. 

Hagen Mutter-Kind-Kurs 14.204 € 14.204 € 

Roma Integration 
Zentrum e.V. 

Oberhau-
sen 

"Your future is created by you!" Die Ju-
gend des RIZ e.V. - Stark gegen Antiziga-
nismus und Rassismus 

14.375 € 330 € 

Romano Trajo e.V. Köln Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Ronak e.V. Bochum Ronak hilft und unterstützt! 14.405 € 14.405 € 

Ruhr Familie Club 
e.V. 

Dort-
mund 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Sankt Georg e.V. 
Förderverein 

Duisburg Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Shahrzad e.V. für 
gehörlose Flücht-
linge und Migranten 

Köln 
Begleitung auf dem Weg zu einem deut-
schen Pass 

50.000 € 50.000 € 

Sistahouse Commu-
nity e.V. 

Bonn Sistahouse4Youth 2023-2024 24.235 € 24.235 € 

SOFRA - Queer Mi-
grants e.V. 

Köln 
Queer in migrantischer Selbstorganisa-
tion– Vielfalt und Geschlechtergerechtig-
keit fördern 

49.999 € 49.999 € 

Solidarite Afrik e.V. Ratingen Anschubförderung   6.000 € 

sozial.sinn e.V. Bielefeld Seniorenlotsen 13.900 € 13.900 € 

Stern-jüdischer kul-
turell-integrativer 
Verein e.V. 

Unna KOST-Kompetenzen stärken! 50.000 € 50.000 € 

Suryoye Ruhrgebiet 
e.V. 
 

Duisburg 
DUIS-port of Support - Hafen der Unter-
stützung (Partnerprojekt) 

70.100 € 70.750 € 

SWIFF e.V. Neuss Gemeinsamkeit verbindet (Partnerprojekt) 91.250 € 91.250 € 

Taekwondo Herrin-
gen e.V. 

Hamm Gemeinsam spielen, gemeinsam leben 10.500 € 10.500 € 

Tell Tessy Charity 
e.V. 

Moers Anschubförderung 5.850 € 5.850 € 
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Tonika - Multinatio-
naler Verein zur För-
derung von Kunst, 
Kultur und Gesell-
schaft e.V. 

Pader-
born 

OPEN OFFICE – (We)lCome2gether 
(Partnerprojekt) 

65.574 € 75.050 € 

Tontine Amicale 
e.V. 

Dort-
mund 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Train of Hope Dort-
mund e.V. 

Dort-
mund 

Baba  50.000 € 50.000 € 

Train of Hope Dort-
mund e.V. 

Dort-
mund 

Independence (Partnerprojekt) 
100.000 

€ 
100.000 € 

Türöffner e.V. Würselen Familienoasen Aachen Ost 34.472 € 38.313 € 

Verbund Netzwerk 
Düsseldorfer Mig-
rantenorganisatio-
nen e.V. 

Düssel-
dorf 

Lernen, Fragen, Wissen: Einbürgerung  
(geplanter Name) 

13.480 € 13.480 € 

Verein für die solida-
rische Gesellschaft 
der Vielen e.V. 

Duisburg Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Verein für tamilische 
Künstler e.V. 

Dort-
mund 

Parai und Tanz - Kastensystem und Dis-
kriminierung 

12.654 € 13.254 € 

Verein zur Selbst-
hilfe Behinderter 
und Nichtbehinder-
ter türkische Mitbür-
ger Hamm e.V. 

Hamm Workshopreihe „Fit für die Pflege“  9.766 € 10.106 € 

VIA e.V. 
Düssel-
dorf 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

VKII-Ruhrbezirk e.V. 
Dort-
mund 

Digit jetzt - wir schaffen Teilhabe! 50.000 € 50.000 € 

Willkommen 
Mensch e.V. 

Velbert Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Wir sind für uns da – 
Polki NRW e. V 

Dorsten Anschubförderung 4.960 € 1.040 € 

Wolja e.V. Witten Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Women Empower-
ment e.V. 

Dort-
mund 

Gesellschaft teilhaben! 15.000 € 15.000 € 

Zentrum für Demo-
kratie und Men-
schenrechte e.V. 

Bochum Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Zentrum für Sozial-
forschung e.V. 

Arnsberg Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

Zukunft Chancen 
e.V. 

Essen Anschubförderung 5.900 € 5.870 € 

Zusammen in Frie-
den leben e.V. 

Mülheim 
an der 
Ruhr 

Anschubförderung 6.000 € 6.000 € 

 

Diese Auflistung ist dem Landtag bereits mit Drucksache 18/1518 (siehe https://www.land-

tag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-1518.pdf) vom 29.08.2023 

vorgelegt worden. 
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Fragen der SPD-Fraktion zur Haushaltseinbringung der Landesregierung 2024 

Vorbemerkung: 

Die nachstehenden Auskünfte zum Haushalt 2024 basieren auf dem Haushaltsplanentwurf 

2024 der Landesregierung und stehen insoweit unter dem Vorbehalt der Entscheidung des 

Haushaltsgesetzgebers. 

 

Frage 1: EP 07 080 Titelgruppe 67 

 Ist die Dynamisierung der Mittel für 2024 für alle Zielgruppen aus der Titelgruppe 67 

 vorgesehen (u.a. Kommunale Integrationszentren, Integrationsagenturen, 

 Sevicestellen zur Antidiskriminierung, uws.) oder gibt es eine zeitliche Staffelung für 

 die Dynamisierung der einzelnen Posten? Wenn ja, welche Zielgruppen sind betroffen? 

 Welche wurden 2023 berücksichtigt? Welche 2024 und welche erst 2025? Bitte um 

 Auflistung.  

Antwort der Landesregierung: 

Die Dynamisierung bezieht sich gemäß § 3 Abs. 2 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes 

NRW auf den Gesamtbetrag der Titelgruppe 67. Hierbei wurden zur Haushaltsaufstellung 

2023 und 2024 zunächst einzelne Posten gestaffelt dynamisiert, da auch die jeweiligen beste-

henden Förderrichtlinien anzupassen sind. Langfristig wird angestrebt, vergleichbare Rege-

lungen zu den jeweiligen Dynamisierungen zu treffen. 

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Jahresbeträge für Personalstellen für das Kommunale In-

tegrationsmanagement in den Bausteinen 1 und 2, für die Kommunalen Integrationszentren 

sowie KOMM-AN I einheitlich auf 57.000 Euro festgesetzt. Die Förderung von Organisationen 

von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die institutionellen Förderungen (DOMID, 

ZFTI, Landesintegrationsrat) wurden ebenfalls angepasst. 

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Dynamisierung im Bereich der Integrationsagenturen, Mus-

limisches Engagement in NRW sowie die Anpassung der institutionellen Förderungen vorge-

sehen. 

Die Höhe und Aufteilung der Dynamisierung für das Haushaltsjahr 2025 ist dem Verfahren zur 

Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 vorbehalten. 

 

Frage 2: Titel 633 67 Kommunales Integrationsmanagement 

 Wie hoch sind die Mittel, die für die fachbezogene Pauschale für zusätzliche 

 Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden zur Verfügung gestellt 

 werden?  

 Welche Kommunen haben die zur Verfügung gestellten Mittel für zusätzliche 

 Personalstellen abgerufen? Welche Kommunen haben die Mittel für Personalstellen 
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 noch nicht angerufen? Bitte um eine tabellarische Auflistung der Personalstellen für 

 alle Kommunen in NRW inklusive der offenen Stellen.  

 Welche Gründe werden von den Kommunen angegeben, die die zusätzliche 

 Personalstellen trotz der hohen Arbeitsbelastungen nicht abrufen? 

 Gibt es best practise Beispiele für Ausländer- und Einbürgerungsbehörden in NRW, die 

 als Vorbild dienen könnten?  

Antwort der Landesregierung: 

Insgesamt stehen für das Haushaltsjahr 2024 10.000.000 Euro für den Baustein 3 (Personal-

stellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden) zur Verfügung. 

Gemäß § 29 Abs. 3 Haushaltsgesetz werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden die 

fachbezogenen Pauschalen ohne Antrag zu festgelegten Terminen ausgezahlt. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Besetzung der Stellen in den Ausländer- und Einbürge-

rungsbehörden der KIM-Kommunen zum Stichtag 30.06.2023. Quelle der Zahlen sind die 

Rückmeldungen der Kommunen auf die vierteljährlich stattfindende Abfrage der Stellenbeset-

zungssituation.  

KIM Stellenbesetzung der ABH und EBH-Stellen in Baustein 3 (Stand 30.06.2023) 

Kreisfreie Stadt/Kreis 

Anzahl der 

vom Land 

zur Verfü-

gung gestell-

ten Stellen 

Anzahl der 

zum Stich-

tag besetz-

ten Stellen 

Anzahl der zum Stichtag 

offenen Stellen 

Aachen, Kreis (inkl. Stadt 

Aachen) 
3,00 3,00 

0 

Bielefeld, kreisfreie Stadt 3,00 3,00 0 

Bochum, kreisfreie Stadt 3,00 2,50 0,50 

Bonn, kreisfreie Stadt 3,00 3,00 0 

Borken, Kreis 2,00 2,00 0 

Bottrop, kreisfreie Stadt 2,00 1,77 0,23 

Coesfeld, Kreis 2,00 2,00 0 

Dortmund, kreisfreie Stadt 3,00 0,92 2,08 

Duisburg, kreisfreie Stadt 3,00 3,00 0 

Düren, Kreis 3,00 3,00 0 

Düsseldorf, kreisfreie Stadt 3,00 3,00 0 

Ennepe-Ruhr-Kreis 4,00 3,00 1,00 

Essen, kreisfreie Stadt 3,00 2,00 1,00 
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Euskirchen, Kreis 2,00 1,50 0,50 

Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 3,00 3,00 0 

Gütersloh, Kreis 5,00 3,00 2,00 

Hagen, kreisfreie Stadt 3,00 3,00 0 

Hamm, kreisfreie Stadt 3,00 3,00 0 

Heinsberg, Kreis 2,00 2,00 0 

Herford, Kreis 4,00 3,65 0,35 

Herne, kreisfreie Stadt 3,00 2,50 0,5 

Hochsauerlandkreis 4,00 4,00 0 

Höxter, Kreis 4,00 1,60 2,40 

Kleve, Kreis 2,00 2,00 0 

Köln, kreisfreie Stadt 3,00 0 3,00 

Krefeld, kreisfreie Stadt 3,00 2,00 1,00 

Leverkusen, kreisfreie Stadt 3,00 2,00 1,00 

Lippe, Kreis 4,00 4,00 0 

Märkischer Kreis 6,00 4,00 2,00 

Mettmann, Kreis 3,00 3,00 0 

Minden-Lübbecke, Kreis 4,00 1,50 2,50 

Mönchengladbach, kreisfreie 

Stadt 
3,00 3,00 

0 

Mülheim an der Ruhr, kreisfreie 

Stadt 
3,00 3,00 

0 

Münster, kreisfreie Stadt 2,00 2,00 0 

Oberbergischer Kreis 3,00 1,00 2,00 

Oberhausen, kreisfreie Stadt 3,00 1,00 2,00 

Olpe, Kreis 2,00 1,50 0,50 

Paderborn, Kreis 4,00 2,50 1,50 

Recklinghausen, Kreis 15,00 12,27 2,73 

Remscheid, kreisfreie Stadt 3,00 2,00 1,00 

Rhein-Erft-Kreis 7,00 4,00 3,00 

Rheinisch-Bergischer Kreis 3,00 3,00 0 
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Rhein-Kreis Neuss 9,00 7,00 2,00 

Rhein-Sieg-Kreis 5,00 4,00 1,00 

Siegen-Wittgenstein, Kreis 4,00 1,25 2,75 

Soest, Kreis 3,00 0 3,00 

Solingen, kreisfreie Stadt 3,00 2,25 0,75 

Steinfurt, Kreis 5,00 5,00 0 

Unna, Kreis 6,00 3,50 2,50 

Viersen, Kreis 4,00 0,50 3,50 

Warendorf, Kreis 4,00 3,50 0,50 

Wesel, Kreis 8,00 6,00 2,00 

Wuppertal, kreisfreie Stadt 3,00 1,50 1,50 

Gesamt in ABH / EBH 200,00 147,71 52,29 

 

Die Minderausgaben im Bereich des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) werden 

durch die Kommunen wie folgt begründet: Ein wichtiger Faktor ist der Fachkräftemangel. Dar-

über hinaus sind notwendige interne (Abstimmungs-) Prozesse wie Ratsbeschlüsse, lange an-

dauernde Stellenbesetzungsverfahren Faktoren, die das Abrufen der zusätzlichen Personal-

stellen erschweren. Hinzukommt die Stellenfluktuation, wodurch die Stellenbesetzungssitua-

tion in diesem Bereich noch verschärft wird. 

Als best practice-Beispiele können benannt werden:  

Kreis Borken 

Die Personalstelle im KIM Baustein 3 hat als Integrationslotsin die Aufgabe Ausländer:innen 

bei dem Erlangen einer aufenthaltsrechtlichen Perspektive zu unterstützen. Die Integrations-

lotsin arbeitet dabei mit Vertretern:innen der Flüchtlingshilfe, mit Integrationsbeauftragten und 

insbesondere mit dem KIM-Case Management eng zusammen. Auch mit der KIM-Koordina-

tion des Kreises Borken findet ein regelmäßiger Austausch statt. Es ist vorgesehen, dass auch 

Fälle der Integrationslotsin z.B. in KIM-Fallkonferenzen eingebracht werden. 

 

Münster 

Durch die Fusion des KIM mit der ABH ist die Leitung des Amts für Migration und Integration 

eng in KIM eingebunden und wird regelmäßig über den aktuellen Stand informiert. Sie ist ne-

ben der KI-Leitung Teil der Lenkungsgruppe. Zwischen der ABH und den KIM-Koordination 

findet ein regelmäßiger Austausch statt. Hierbei werden regelmäßig verbindliche Kooperati-

onsabsprachen getroffen. Diese werden schriftlich dokumentiert. Die ABH arbeitet in konkre-

ten CM-Fällen mit dem KIM Strukturen (insbesondere Case Management) zusammen. 

 

Kreis Unna 
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Im Kreis Unna wurde das KIM in einem neuen Fachbereich 35 „Zuwanderung und Integration“ 

zusammengelegt. Hier sind das Kommunale Integrationszentrum und die Kommunale Auslän-

derbehörde verortet. Die Verzahnung beider Bereiche wir durch verschiedene Austauschfor-

mate auf allen Ebenen sehr gut umgesetzt. Durch die ABH erfolgt auch eine umfassende Be-

ratungsleistung in allen ausländerrechtlichen Fragestellungen und zu allen Themen des Auf-

enthaltsrechts/-status, Identifizierung von KIM-Fällen und Fallzuweisung an das KIM-Case Ma-

nagement. Es wird eine Harmonisierung von Arbeits- und Beratungsprozessen angestrebt in 

der Kooperation zwischen der ABH/EBH und KIM. 

 

Wuppertal 

In Wuppertal sind das Kommunale Integrationszentrum und die Ausländerbehörde in einem 

Ressort (Ressort Zuwanderung und Integration) vereint und sind zudem noch in einem Haus 

angesiedelt, dem Haus der Integration. KIM konnte hier auf bereits bestehende Austausch- 

und Kooperationsformate aufbauen und die Zusammenarbeit zwischen dem KI und der Aus-

länderbehörde im Rahmen von KIM festigen. 

 

Frage 3: Titel 684 67 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrich-

tungen sowie an öffentliche Einrichtungen, Migrantenselbstorganisationen (MSO) 

 Wie kommt das Entfallen der Verpflichtungsermächtigung im Titel 684 67 für das Jahr 

 2024 zustande?  

 In wie weit sind die Migrantenselbstorganisationen davon betroffen?  

 Wie hoch ist die Dynamisierung für die MSO (in Prozent)?  

Antwort der Landesregierung: 

Die Förderung der MSO erfolgt in jeweils zweijährigen Förderphasen, sodass im Haushaltsjahr 

2023 Projekte für die Jahre 2023-2024 bewilligt wurden. Daher war im Jahr 2023 die Inan-

spruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 erforderlich. Es werden im 

Jahr 2024 keine neuen Bewilligungen erfolgen und somit waren keine Verpflichtungsermäch-

tigungen erforderlich. Die nächste Förderphase wird voraussichtlich das Haushaltsjahr 2025 

bis zum Jahr 2026 umfassen. Hier bleibt die Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers bei 

Zeiten abzuwarten. 

Es ergibt sich daher keine Betroffenheit für die Migrantenselbstorganisationen. 

Die Förderung wurde zuletzt vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 um rd. 23% erhöht. Im Haushalts-

jahr 2024 ist keine erneute Anpassung vorgesehen. 

 

Frage 4: Titelgruppe 68 Förderung der Integration Eingewanderter und des Zusam-

menlebens in Vielfalt 

 In welcher Höhe wurden Ansatzmittel aus der Titelgruppe 68 in die Titelgruppe 67 

 verlagert?  

 Wie kommt diese Verlagerung zustande?  
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Antwort der Landesregierung: 

Die Förderung des Programms „Integrationschancen für Kinder und Familie“ in Höhe von 1,8 

Mio. Euro sowie Förderung der „Interkulturellen Zentren und niedrigschwelligen Integrations-

vorhaben“ in Höhe von 929.000 Euro wurden der Titelgruppe 67 zugeordnet. 

Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2024 wurden die oben genannten Förderun-

gen aufgrund der vorgesehenen Verstetigung der integrationspolitischen Infrastruktur gemäß 

§ 3 Abs. 2 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW zugeordnet. 

 

Frage 5: Titel 686 40 Förderung von Basissprachkursen zur Arbeitsmarktintegration 

von Geflüchteten 

 Wie kommen die Kürzungen in Höhe von 300.000€ für 2024 zustande?  

 Wie hoch war der Titelabruf im Jahr 2023?  

 Ist der „besondere Bedarf“, der für das Haushaltsjahr 2023 ausgemacht wurde im 

 Jahr 2024 nicht mehr vorhanden? Werden die zusätzlichen Mittel anderweitig ge-

deckt?  

 Wie hoch ist der Bedarf an Basissprachkursen in NRW insgesamt (bitte in absoluten 

 Zahlen für die Jahre 2022, 2023 und 2024)? Wie viele Personen haben an den  Ba-

sissprachkursen in 2022 und 2023 teilgenommen? Wie hoch sind die prognostizierten Zah-

len für 2024? Wie viele Personen können trotz der Aufstockung im Jahre 2023 aufgrund 

mangelnder Angebote nicht an Basissprachkursen teilnehmen?   

Antwort der Landesregierung: 

Bei den „Basissprachkursen zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen“ erfolgte für das 

Haushaltsjahr 2023 eine Aufstockung der Ko-Finanzierungsmittel. Statt des ursprünglichen 

Ansatzes wurde die Förderung aus dem Landeshaushalt von 900.000 Euro um 300.000 Euro 

aufgrund eines Änderungsantrages der Fraktionen von CDU und Die Grünen im Rahmen der 

Haushaltsberatung angehoben, sodass für das Haushaltsjahr 2023 1,2 Mio. Euro an Landes-

mitteln bereitgestellt wurden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden wie zuvor Ko-Finanzierungs-

mittel in Höhe des ursprünglichen Ansatzes (900.000 Euro) bereitgestellt. 

Angaben über den Stand der Ausgabeermächtigungen über das gesamte Jahr 2023 können 

erst mit Vorlage der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023 gemacht werden. Diese 

liegt noch nicht vor.  

Der von den Fraktionen von CDU und Die Grünen im Rahmen des o.g. Änderungsantrages 

festgestellte Bedarf war in diesem Jahr der besonderen Situation und der hohen Anzahl von 

geflüchteten Menschen aus der Ukraine geschuldet. Diese Situation hat sich verändert, da 

Ukrainer:innen nunmehr einen Anspruch auf eine Teilnahme an den Integrationskursen des 

Bundes haben, erscheint es angemessen, nunmehr wieder auf die ursprüngliche Höhe des 

Ansatzes zurückzugehen. 

Die „Basissprachkurse zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen“ werden in NRW als not-

wendige und unverzichtbare Sprachfördermaßnahme angesehen, insbesondere vor dem Hin-

tergrund, dass die bundesseitig geförderten Sprachkursangebote noch immer nicht allen Ge-

flüchteten und neueingewanderten Personen zugänglich sind. Somit besteht weiterhin der Be-

darf, diese Lücke durch landesgeförderte Maßnahmen zu schließen.  
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Im Jahr 2022 haben insgesamt 961 Personen an den Basissprachkursen teilgenommen. Mit 

Stand 1.9.2023 beträgt die Teilnehmerzahl für das Jahr 2023 bisher 629. Für das Jahr 2024 

liegen noch keine Teilnehmerzahlen vor. 

Angaben dazu, dass Personen trotz der Aufstockung im Jahre 2023 aufgrund mangelnder 

Angebote nicht an den Basissprachkursen teilnehmen können, liegen dem Ministerium nicht 

vor.  

 

Frage 6: Titel 684 41 Soziale Beratung von Geflüchteten 

 Wie ist die Verteilung der Beratungsstellen auf die Kommunen verteilt? Bitte um eine 

 kommunalscharfe Auflistung der Beratungsstellen.  

 Wie viele Träger haben sich seit Beginn der Einführung der neuen Förderrichtlinien 

 aus der Arbeit der Sozialen Beratung für Geflüchtete zurückgezogen? Wie viele neue 

 Träger sind hinzugekommen? Wie viele Träger sind aktuell in dem Bereich aktiv?  

 Wie ist der Beratungsschlüssel angesetzt? Wie sieht der IST-Zustand aus? Welche 

 Rückmeldungen erhält die Landesregierung zu den Beratungsschlüsseln?  

 Ist für die Titelgruppe eine Dynamisierung vorgesehen?  

 Welche Pläne verfolgt die Landesregierung, um die Problematik der hohen Vorleis-

tungen, die gemeinnützige Träger leisten müssen, zu lösen?  

Antwort der Landesregierung: 

Die Verteilung der vorgesehenen Stellen ergibt sich aus den durch die Bezirksregierung Arns-

berg veröffentlichten Stellentableau, siehe Anlagen 1 und 2. 

Für die Förderjahre 2023/24 haben aktuell 205 Träger einen Antrag gestellt. Statistische Daten 

darüber, welche Träger neu hinzugekommen sind und welche gänzlich ausgeschieden sind, 

liegen nicht vor und ließen sich auch in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht 

erstellen. 

Der Ist-Stand der zur Förderung zur Verfügung stehenden Stellen ergeben sich aus dem durch 

die Bezirksregierung Arnsberg veröffentlichten Stellenplänen, siehe Anlage 1 + 2. Derzeit sind 

noch 52,4 Vollzeitäquivalente unbesetzt.  

Die Landesregierung erhält Rückmeldungen, dass angesichts des derzeitigen starken Zu-

gangs von Geflüchteten die Beratungsstellen stark belastet sind.  

Die aktuell geltenden Förderrichtlinien sehen keine Dynamisierung vor. 

Mit Beginn der Förderphase sind, wie in anderen Förderprogrammen auch, Wartezeiten nicht 

vermeidbar, da zunächst die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und die För-

deranträge geprüft werden müssen. Das Haushaltsjahr 2024 ist jedoch das zweite Jahr der 

Förderphase. Es liegen für das gesamte Förderprogramm Verpflichtungsermächtigungen vor, 

so dass die Anträge für das Förderjahr 2024 bis auf wenige Fälle bereits bewilligt werden 

konnten.  
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Fragen der Fraktion der FDP 

 

Vorbemerkung: 

Die nachstehenden Auskünfte zum Haushalt 2024 basieren auf dem Haushaltsplanentwurf 

2024 der Landesregierung und stehen insoweit unter dem Vorbehalt der Entscheidung des 

Haushaltsgesetzgebers. 

 

Kapitel 07 080 Titel 633 67 

Frage 1: Nach § 3 Abs. 2 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes ist eine Fortschreibung des 

Jahresansatzes zur Förderung der landesweiten integrationspolitischen Infrastruktur vorgese-

hen, die sich zu 80 Prozent nach der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst richtet. Die ent-

sprechende Erhöhung des Ansatzes für diesen Haushaltstitel resultiert allerdings nicht aus der 

Anpassung der jeweiligen Unterteile der Förderung, sondern aus einer Verlagerung aus Titel 

633 68 in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Wie begründet dies die Landesregierung? Wie sollen die 

Tariferhöhungen für die Stellen im Kommunalen Integrationsmanagement ohne Anpassung 

der jeweiligen Unterteile der Förderung durch die Kommunen refinanziert werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Dynamisierung bezieht sich gemäß § 3 Abs. 2 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes 

NRW auf den Gesamtbetrag der Titelgruppe 67. Hierbei wurden zur Haushaltsaufstellung 

2023 und 2024 zunächst einzelne Posten gestaffelt dynamisiert, da auch die jeweiligen beste-

henden Förderrichtlinien anzupassen sind. Langfristig wird angestrebt, vergleichbare Rege-

lungen zu den jeweiligen Dynamisierungen zu treffen. 

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Jahresbeträge für Personalstellen für das Kommunale In-

tegrationsmanagement in den Bausteinen 1 und 2, für die Kommunalen Integrationszentren 

sowie KOMM-AN I einheitlich auf 57.000 Euro festgesetzt. Die Förderung von Organisationen 

von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die institutionellen Förderungen (DOMID, 

ZFTI, Landesintegrationsrat) wurden ebenfalls angepasst. 

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Dynamisierung im Bereich der Integrationsagenturen, Mus-

limisches Engagement in NRW sowie die Anpassung der institutionellen Förderungen vorge-

schlagen.  

Somit ergibt sich in der Titelgruppe 67 durch die Dynamisierung und Verlagerung aus der Ti-

telgruppe 68 eine Steigerung der Ansatzmittel insgesamt um 4.830.200 Euro.  

 

Kapitel 07 080 Titel 633 68: 

Frage 2: Der Haushaltsansatz wird von 10,3 Mio. Euro auf 1 Mio. Euro gekürzt. Für welche 

Bereiche sind in 2024 noch Zuweisungen aus diesem Haushaltstitel vorgesehen? Welche För-

derungen sollen nicht mehr fortgesetzt werden? In welcher Höhe erfolgen 2024 Zuweisungen 

für Kreise und Kommunen, die überdurchschnittlich viel Zuwanderung aus Südosteuropa er-

fahren? Dieser Förderteil in Höhe von bisher 5,5 Mio. Euro soll zukünftig im Unterteil 4 der 

Förderung in Titel 633 67 zusammengefasst werden. 
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Antwort der Landesregierung: 

Die Förderungen der Programme „Integrationschancen für Kinder und Familie“ sowie „Zuwan-

derung aus Südosteuropa“ wurden vom Titel 633 68 zum Titel 633 67 verlagert. Die Förderung 

„Guter Lebensabend NRW“ läuft zum 31.12.2023 aus. 

Aus diesem Titel werden Einzelprojekte gefördert, die in besonderem Landesinteresse liegen. 

Für 2024 liegen noch keine Anträge vor. 

Die 5,5 Millionen Euro für das Förderprogramm „Zuwanderung aus Südosteuropa“ werden in 

2024 aus den durch Stellenvakanzen in den verschiedenen kommunalen Förderprogrammen 

nicht in Anspruch genommenen Mitteln erbracht. 

 

Kapitel 07 090 Titel 633 40 

Frage 3: Der Ansatz für die FlüAG-Zuweisungen liegt unverändert bei 571,8 Mio. Euro und 

deutlich unter dem Ist-Ergebnis von 2022 in Höhe von 855,9 Mio. Euro, obwohl ein weiterer 

Anstieg der Zahlen von Asylsuchenden und in der Folge vermehrte bzw. frühzeitigere Zuwei-

sungen an die Kommunen zu erwarten sind. Wie begründet die Landesregierung eine ausblei-

bende Erhöhung des Ansatzes? Wie soll ein Anstieg der gesetzlich vorgegebenen Ausgaben 

für die FlüAG-Zuweisungen über den Haushaltsansatz hinaus dargestellt werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das Unterschreiten des Ist-Ergebnisses von 2022 ergibt sich daraus, dass seit dem 01. Juni 

2022 unter bestimmten Voraussetzungen für aus der Ukraine geflüchtete Personen der 

Rechtskreiswechsel vom AsylbLG in das SGB II bzw. SGB XII eröffnet ist. Mit dem Ende der 

AsylbLG-Leistungspflicht der Kommune entfällt auch deren Anspruch auf die FlüAG-Pau-

schale, die bis zu diesem Datum auch für Geflüchtete aus der Ukraine gezahlt wurde.  

Ergänzend ist zu erwähnen, dass nach § 18 AsylbLG unter bestimmten Voraussetzungen (die 

insbesondere auf ukrainische Geflüchtete zutreffen), die Kommunen übergangsweise auch in 

den Monaten Juni, Juli und August 2022 AsylblG-Leistungen zahlen mussten, obwohl die be-

treffenden Personen bereits in den Rechtskreis des SGB II bzw. XII gewechselt waren, und 

dementsprechend FlüAG-Pauschalen erhielten. Diese Überzahlungen müssen nachträglich 

vom Bund (Jobcenter bzw. Bundesamt für Soziale Sicherung) den Kommunen erstattet wer-

den, wodurch die Kommunen wiederum die FlüAG-Pauschalen dem Land zu erstatten haben. 

 

Kapitel 07 090 Titel 685 40 

Frage 4: Die Mittel für die Förderung von Projekten zur freiwilligen Ausreise sollen von 12,34 

Mio. Euro auf 8,35 Mio. Euro gesenkt werden. In der Erläuterung wird ausgeführt, dass dieser 

Förderbereich konzeptionell überarbeitet werden soll. Welche Ziele und Fördergrundsätze sind 

mit dieser Überarbeitung verbunden? Wie sieht der Zeitplan für die Überarbeitung aus? 

Antwort der Landesregierung: 

Da sich die Landesregierung in diesem Bereich im Anfangsstadium einer Sondierungs-/ Prü-

fungsphase befindet, können im Hinblick auf die Fragestellungen zum jetzigen Zeitpunkt keine 

näheren Auskünfte erteilt werden.  
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Fragen der AfD-Fraktion zur Haushaltseinbringung der Landesregierung 2024 

 

Vorbemerkung: 

Die nachstehenden Auskünfte zum Haushalt 2024 basieren auf dem Haushaltsplanentwurf 

2024 der Landesregierung und stehen insoweit unter dem Vorbehalt der Entscheidung des 

Haushaltsgesetzgebers. 

 

 

Kapitel 07 080 

 

Kapitel 07 080; Titel 547 11; Sächliche Verwaltungsaufgaben für die integrationspoliti-

sche Infrastruktur nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz; Ansatz 2024: 5.000.000 

Euro 

 

Frage 1: Die Haushaltsmittel sollen verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung 

der landesseitigen Begleitstruktur im Kommunalen Integrationsmanagement dienen. Welcher 

Betrag ist dabei jeweils für die in den Erläuterungen aufgeführten Teilaufgaben vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die bereits geplanten Maßnahmen aus dem Sachausgabentitel 547 11 sind der nachstehen-

den Auflistung zu entnehmen:  

 Evaluationen    in Höhe von 500.000 Euro 

 Datenbank KIM    in Höhe von 750.000 Euro 

 Homepage KIM    in Höhe von  30.000 Euro 

 Veranstaltungen/Schulungen in Höhe von 150.000 Euro 

 

Über weitere Maßnahmen wird im Rahmen der Haushaltsausführung entschieden.  

 

Frage 2: Es sind Mittel für diverse Aufgaben für den Personenkreis gem. § 14 TIntG vorgese-

hen? Wie teilen sich dabei die veranschlagten Mittel auf die 5 Personengruppen gem. § 14 

TIntG voraussichtlich auf? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Beantwortung dieser Frage kann erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 erfolgen, da 

die Ausgaben von der Anzahl der im Jahre 2024 aufzunehmenden Personen aus den Huma-

nitären Aufnahmeprogrammen des Bundes, der Resettlement-Verfahren oder zur Wahrung 

von politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland abhängig ist. 

 

 

Kapitel 07 080; Titel 547 12; Sächliche Verwaltungsaufgaben für die Umsetzung von in-

tegrationspolitischen Maßnahmen; Ansatz 2024: 2.801.700 Euro 

 

Frage 3: Wie aus den Erläuterungen hervorgeht, können zu Lasten dieses Titels pauschale 

Aufwandsentschädigungen in Höhe von 300 Euro monatlich für Praktika gezahlt werden, die 

weder vom Geltungsbereich des Tarifvertrages noch vom Geltungsbereich des BBiG erfasst 

werden. Welche Art von Praktika sind hiermit im Detail gemeint? 

 

Antwort der Landesregierung: 
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Die Aufwandsentschädigung soll Praktikant:innen gewährt werden. Dabei handelt es sich um 

Studierende, die Pflichtpraktika nach einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungs-

ordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder eines Gesetzes, welches die Zulas-

sung zur Abschlussprüfung regelt, oder im Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich ge-

regelten Berufsakademie oder nach einer Schul- oder Hochschulausbildung absolvieren. 

 

Frage 4: In welcher Höhe wurden im Haushaltsjahr 2023 Aktivitäten des Beauftragten der Lan-

desregierung für die polnischstämmigen Bürgerinnen und Bürger sowie Polinnen und Polen in 

Deutschland (Polonia) finanziert? (Bitte auch aufführen, um welche Aktivitäten es sich dabei 

gehandelt hat) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es wurden Einzelprojektförderungen in Höhe von 20.000 Euro für polnische Organisationen 

erbracht: 

- 5.000 Euro für das 31. Rock&Chanson Festival Köln-Paris-Breslau in Köln (Veranstalter: 

Polonica e. V., Köln) 

- 15.000 Euro für den VI. Kongress der polnischen Organisationen in Bonn (Veranstalter: 

Info-Forum Polregio e. V. in Aachen) 

 

Frage 5: Wie definiert die Landesregierung im Zusammenhang mit diesem Haushaltstitel „öf-

fentlichkeitswirksame Maßnahmen im Bereich Diversity“?  

 

Antwort der Landesregierung: 

Derzeit sind die Planungen in diesem Kontext für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht abge-

schlossen.  

 

Frage 6: Welcher Teilbetrag dieses Haushaltstitels ist für „öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 

im Bereich Diversity“ vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Hierzu können gegenwärtig für das Haushaltsjahr 2024 noch keine Angaben gemacht werden. 

 

 

Kapitel 07 080; Titel 633 67; Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; An-

satz 2024: 112.710.500 Euro 

 

Frage 7: Das Kommunale Integrationsmanagement bezieht sich – der Erläuterungen folgend 

– insbesondere auf Geflüchtete in einer Kommune, schließt Eingewanderte und Menschen mit 

Einwanderungsgeschichte aber nicht aus. In welchem prozentualen Umfang wurde das Kom-

munale Integrationsmanagement in der Vergangenheit von den unterschiedlichen Zielgruppen 

genutzt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Hierzu liegen der Landesregierung keine Daten vor. 

 

Frage 8: Die fachbezogenen Pauschale zur Implementierung und Durchführung eines rechts-

kreisübergreifenden, individuellen Case-Managements ist zur Förderung von Personalstellen 
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bestimmt. Die Förderhöhe beträgt 57.000 Euro je Personalstelle. Somit können 714 Personal-

stellen gefördert werden. Wie verteilen sich diese 714 Personalstellen auf die 54 Kreise bzw. 

kreisfreien Städte? (bitte listen) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Durch Baustein 2 (Pauschale für Personalstellen für ein rechtskreisübergreifendes individuel-

les Case Management) werden den Kommunen in NRW insgesamt 7131 Stellen zur Verfü-

gung gestellt.  

Von 713 Case Management-Stellen verteilen sich 443 auf Kreise und 270 auf kreisfreie Städte. 

Folgende Tabelle liefert einen Überblick über die Stellenverteilung: 

 

 

KIM Stellenbesetzung in Baustein 2 (Stand 30.06.2023) 

Kreisfreie Stadt 
Anzahl der vom Land zur Verfü-

gung gestellten Stellen 

Aachen 10,00 

Bielefeld 14,00 

Bochum 14,00 

Bonn 12,00 

Bottrop 9,00 

Dortmund 16,00 

Duisburg 14,00 

Düsseldorf 16,00 

Essen 16,00 

Gelsenkirchen 12,00 

Hagen 10,00 

Hamm 9,00 

Herne 10,00 

Köln 16,00 

Krefeld 9,00 

Leverkusen 9,00 

Mönchengladbach 9,00 

Mülheim an der Ruhr 9,00 

Münster 12,00 

Oberhausen 10,00 

Remscheid 9,00 

Solingen 9,00 

Wuppertal 16,00 

Städte Insgesamt 270,00 
  

Kreis 
Anzahl der vom Land zur Verfü-

gung gestellten Stellen 

Ennepe-Ruhr-Kreis 14,00 

Hochsauerlandkreis 14,00 

Kreis Borken 14,00 

                                                           
1 Von 714 rechnerisch möglichen Stellen werden 713 vom Land zugewiesen. 



21 
 

Kreis Coesfeld 12,00 

Kreis Düren 12,00 

Kreis Euskirchen 11,00 

Kreis Gütersloh 16,00 

Kreis Heinsberg 12,00 

Kreis Herford 12,00 

Kreis Höxter 11,00 

Kreis Kleve 14,00 

Kreis Lippe 16,00 

Kreis Mettmann 16,00 

Kreis Minden-Lübbecke 16,00 

Kreis Olpe 11,00 

Kreis Paderborn 14,00 

Kreis Recklinghausen 18,00 

Kreis Siegen-Wittgenstein 14,00 

Kreis Soest 14,00 

Kreis Steinfurt 16,00 

Kreis Unna 18,00 

Kreis Viersen 12,00 

Kreis Warendorf 14,00 

Kreis Wesel 16,00 

Märkischer Kreis 18,00 

Oberbergischer Kreis 14,00 

Rhein-Erft-Kreis 16,00 

Rheinisch-Bergischer Kreis 14,00 

Rhein-Kreis Neuss 14,00 

Rhein-Sieg-Kreis 18,00 

Städteregion Aachen 12,00 

Kreise Insgesamt 443,00 
  

NRW Insgesamt 713,00 

 

Frage 9: Im Rahmen der Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonde-

ren Integrationsleistungen werden weitere 200 volle Personalstellen mit einer Förderhöhe von 

50.000 Euro je volle Personalstelle gefördert. Wie verteilen sich diese 200 Personalstellen auf 

die 54 Kreise bzw. kreisfreien Städte? (Bitte listen) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Für die rechtliche Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integ-

rationsleistungen stellt das Land Mittel für 200 zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- 

und Einbürgerungsbehörden zur Verfügung (Baustein 3). 

Von diesen 200 Personalstellen verteilen sich 136 auf Kreise und 64 auf kreisfreie Städte. 

Folgende Tabelle liefert einen Überblick über die Stellenverteilung in den 54 Kreisen und kreis-

freien Städten: 

 

KIM Stellenbesetzung in Baustein 3 (Stand 30.06.2023) 



22 
 

Kreisfreie Stadt 
Anzahl der vom Land zur Verfügung 

gestellten Stellen 

Aachen 0,00 

Bielefeld 3,00 

Bochum 3,00 

Bonn 3,00 

Bottrop 2,00 

Dortmund 3,00 

Duisburg 3,00 

Düsseldorf 3,00 

Essen 3,00 

Gelsenkirchen 3,00 

Hagen 3,00 

Hamm 3,00 

Herne 3,00 

Köln 3,00 

Krefeld 3,00 

Leverkusen 3,00 

Mönchengladbach 3,00 

Mülheim an der Ruhr 3,00 

Münster 2,00 

Oberhausen 3,00 

Remscheid 3,00 

Solingen 3,00 

Wuppertal 3,00 

Städte Insgesamt 64,00 

  

Kreis 
Anzahl der vom Land zur Verfügung 

gestellten Stellen 

Ennepe-Ruhr-Kreis 4,00 

Hochsauerlandkreis 4,00 

Kreis Borken 4,00 

Kreis Coesfeld 2,00 

Kreis Düren 4,00 

Kreis Euskirchen 2,00 

Kreis Gütersloh 5,00 

Kreis Heinsberg 2,00 

Kreis Herford 4,00 

Kreis Höxter 2,00 

Kreis Kleve 2,00 

Kreis Lippe 4,00 

Kreis Mettmann 3,00 

Kreis Minden-Lübbecke 4,00 

Kreis Olpe 2,00 

Kreis Paderborn 4,00 

Kreis Recklinghausen 15,00 

Kreis Siegen-Wittgenstein 4,00 
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Kreis Soest 4,00 

Kreis Steinfurt 5,00 

Kreis Unna 6,00 

Kreis Viersen 4,00 

Kreis Warendorf 3,00 

Kreis Wesel 8,00 

Märkischer Kreis 6,00 

Oberbergischer Kreis 3,00 

Rhein-Erft-Kreis 7,00 

Rheinisch-Bergischer Kreis 3,00 

Rhein-Kreis Neuss 8,00 

Rhein-Sieg-Kreis 5,00 

Städteregion Aachen 3,00 

Kreise Insgesamt 136,00 

  
NRW Insgesamt 200,00 

 

 

Frage 10: Im Untertitel 4 sollen verschiedene Leistungen gefördert werden (Kommunale Integ-

rationszentren, KI-Grundförderung, KOMM-AN Programmteil I: Stärkung kommunaler Integra-

tionszentren, Zuweisungen an Kommunen, die überdurchschnittlich viel Zuwanderung aus 

Südosteuropa erfahren). Wie verteilt sich die Gesamtsumme in Höhe von 26.398.500 Euro auf 

die unterschiedlichen Leistungen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Um den haushalterischen Rahmenbedingungen gerecht zu werden, wurde das Förderpro-

gramm „Zuwanderung aus Südosteuropa“ in die Titelgruppe 67 überführt. Die Mittel für das 

Förderprogramm werden in 2024 aus bereiten Mitteln erbracht. 

 

Frage 11: Warum wurden die Zuweisungen an Kommunen, die überdurchschnittlich viel Zu-

wanderung aus Südosteuropa erfahren, in diesen Haushaltstitel verlagert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die im Jahr 2024 letztmalig als eigenständiges SOE-Förderprogramm geplante Unterstützung 

der Kommunen soll ab dem HH-Jahr 2025 dauerhaft in die kommunale Regelstruktur überführt 

werden.  

 

Frage 12: Handelt es sich bei den Zuweisungen an Kommunen, die überdurchschnittlich viel 

Zuwanderung aus Südosteuropa erfahren, um eine Pflichtaufgabe gem. TIntG oder um eine 

freiwillige Leistung? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. 

 

Frage 13: Wie definiert die Landesregierung „Zuwanderung aus Südosteuropa“ genau? 

 

Antwort der Landesregierung: 
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Für das Förderprogramm „Zuwanderung aus Südosteuropa“ werden Kommunen berücksich-

tigt, die einen mindestens 50 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegenden Anteil von Per-

sonen aus den EU-Staaten Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, 

Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern aufweisen, die Leistungen nach dem SGB II er-

halten. 

 

Frage 14: Welche Kommunen erhalten in diesem Zusammenhang im Haushaltsjahr 2024 eine 

Zuweisung? (Bitte die jeweilige Höhe der Zuweisung benennen) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers sowie der förderrechtlichen 

Rechtsgrundlage können grundsätzlich folgende Kommunen eine Zuwendung erhalten: 

Stadt Dortmund, Stadt Duisburg, Ennepe-Ruhr-Kreis (Gevelsberg), Stadt Essen, Stadt Gel-

senkirchen, Stadt Hagen, Stadt Hamm, Stadt Herne, Stadt Krefeld, Kreis Borken (Bocholt, 

Gronau, Stadtlohn), Kreis Coesfeld (Coesfeld), Kreis Düren (Düren), Kreis Gütersloh (Herze-

brock-Clarholz, Rheda-Wiedenbrück), Kreis Kleve (Emmerich am Rhein), Kreis Lippe (August-

dorf, Bad Salzuflen, Horn-Bad Meinberg), Kreis Mettmann (Velbert). 

 

Innerhalb der Kreise erfolgt die Weiterleitung an die beteiligten kreisangehörigen Kommunen 

in der Verantwortung des jeweiligen Kommunalen Integrationszentrums entsprechend der Be-

darfe vor Ort. 

 

Die Höhe der jeweiligen Zuwendung kann erst nach Abschluss des Antragsverfahrens benannt 

werden. 

 

Frage 15: Welche Projekte werden in diesem Zusammenhang finanziert? (Bitte auch die je-

weiligen Träger und die Höhe der Förderung benennen) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Durch die Zuwendungen über das Programm „Zuwanderung aus Südosteuropa“ können Pro-

jekte aus folgenden Bereichen umgesetzt werden: 

 

 Verbesserung des allgemeinen Bildungsniveaus 

 Unterstützung bei der Orientierung in der Kommune, insbesondere durch Information 

über öffentliche und private Hilfsangebote und Ansprechpartner 

 Verbesserung der Arbeitsmarktperspektiven 

 Heranführung der Zielgruppe an bestehende Angebote 

 Förderung von Verständigungs- und Nachbarschaftsprojekten, interkulturellen Begeg-

nungen und Festen 

 Konfliktmanagement und Mediation 

 Verbesserung der Wohnsituation 

 Verbesserung der medizinischen Versorgung und Information über das Gesundheits-

system  

 Lösungsansätze für Problemfeld ausbeuterische Strukturen 

 Vermittlung von Wissen über Politik und Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen 

 Stärkung von Selbstorganisation und Selbsthilfepotentialen 
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 Sensibilisierung und Abbau von Vorurteilen der Aufnahmegesellschaft, Antidiskrimi-

nierungsarbeit, insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus bzw. Antiromaismus, 

auch in den Strukturen der öffentlichen Verwaltung 

 

Die konkrete Umsetzung der jeweiligen Projekte erfolgt durch die Kommunen. 

 

Frage 16: Welche Erfolge hatten die geförderten Projekte im Haushaltsjahr 2023 bisher zu 

verzeichnen, um eine weitere Förderung zu rechtfertigen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die geförderten Projekte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Integration und 

Teilhabe von Personen der Zielgruppe. 

 

Frage 17: Welche Leistungen aus den Haushaltstitel 633 67 resultieren nicht aus den gesetz-

lichen Anforderungen gem. § 3 Abs. 2 des TIntG? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Sämtliche der im Titel 633 67 genannten Leistungen resultieren aus den gesetzlichen Anfor-

derungen gem. § 3 Abs. 2 des TIntG. 

 

 

 

Kapitel 07 080; Titel 684 67; Zuschüsse an das Dokumentationszentrum und Museum 

über die Migration in Deutschland – DOMID e. V. Köln; Ansatz 2024: 752.500 Euro 

 

Frage 18: Worin begründet sich der der erneute Mittelzuwachs von 730.500 auf 752.500 Euro? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Rahmen der jährlichen Dynamisierung gemäß § 3 Abs. 2 des Teilhabe- und Integrations-

gesetzes NRW sollen die institutionellen Förderungen für das Jahr 2024 um drei Prozent er-

höht werden. 

 

 

 

Kapitel 07 080; Titel 684 67; Zuschüsse an den Förderverein des Landesintegrationsrats 

Düsseldorf; Ansatz 2024: 601.700 Euro 

 

Frage 19: Worin begründet sich der erneute Mittelzuwachs von 584.100 auf 601.700 Euro? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Rahmen der jährlichen Dynamisierung gemäß § 3 Abs. 2 des Teilhabe- und Integrations-

gesetzes NRW sollen die institutionellen Förderungen für das Jahr 2024 um drei Prozent er-

höht werden. 

 

Frage 20: Seit 2010 wird der Landesintegrationsrat von der Landesregierung institutionell ge-

fördert. Handelt es sich hierbei um eine verpflichtende oder freiwillige Förderung?  

 

Antwort der Landesregierung: 
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Es handelt es sich bei der Förderung um eine freiwillige Förderung. Gleichwohl ist die Förde-

rung einer institutionell geförderten Einrichtung auf eine gewisse Dauer angelegt ist. 

 

 

 

Kapitel 07 080; Titel 685 67; Zuschüsse an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und 

Integrationsforschung (ZfTI); Ansatz 2024: 891.000 Euro 

 

Frage 21: Worin begründet sich der erneute Mittelzuwachs von 865.000 auf 891.000 Euro? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Rahmen der jährlichen Dynamisierung gemäß § 3 Abs. 2 des Teilhabe- und Integrations-

gesetzes NRW sollen die institutionellen Förderungen für das Jahr 2024 um drei Prozent er-

höht werden. 

 

Frage 22: Das ZfTI wird bereits seit mehreren Jahren mit Mitteln aus dem Landeshaushalt 

gefördert. Welche Anstrengungen hat die Landesregierung im laufenden Jahr unternommen, 

um diesbezüglich einen anderen Partner mit einem anderen Schwerpunkt zu finden – bei-

spielsweise mit einem europäischem oder (süd)ostasiatischem Themenschwerpunkt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Das ZfTI hat mit seinem Fokus auf migrationsbezogene Türkeistudien ein Alleinstellungsmerk-

mal in der migrationswissenschaftlichen Forschungslandschaft. Die Landesregierung verfolgt 

daher nicht die Absicht einer Änderung.  

 

Frage 23: Worin begründet sich die offensichtliche Sonderstellung des ZfTI im Vergleich zu 

anderen Institutionen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Eine Sonderstellung des ZfTI ist nicht erkennbar. Sämtliche institutionellen Förderungen im 

Kapitel 07 080 sollen für das Jahr 2024 um drei Prozent erhöht werden. 

 

Frage 24: Welche Teilbereiche der „Türkeistudien“ sind auch im Haushaltsjahr 2024 noch nicht 

erforscht, so dass in diesem Zusammenhang – aus Sicht der Landesregierung – erneut eine 

umfangreiche Förderung notwendig erscheint? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Situation in der Türkei und die der Türkeistämmigen in NRW ist einer fortlaufenden Ent-

wicklung unterworfen, so dass sich stets neue Forschungsaspekte ergeben. 

 

 

 

Kapitel 07 080; Titel 686 67; Zuschüsse an Sonstige; Ansatz 2024: 19.973.600 Euro 

 

Frage 25: Worin begründet sich der erhebliche Mittelzuwachs dieses Titels von 17.009.000 

auf 19.973.600 Euro? 

 

Antwort der Landesregierung: 
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Der Mittelzuwachs resultiert aus der nach § 3 Absatz 2 des TIntG vorgeschriebenen Dynami-

sierung in Umsetzung der Förderung der Integrationsagenturen sowie des muslimischen En-

gagements im NRW.  

 

Frage 26: Bei welchen Einzelmaßnahmen dieses Titels (siehe Erläuterungen zu diesem Titel; 

Unterpunkte 1–5) handelt es sich um freiwillige Leistungen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich um freiwillige Leistungen. 

 

Frage 27: Warum erhält die Koordinierungsstelle „Muslimisches Engagement in NRW“ erneut 

Mittel aus dem Titel 547 12 und zusätzlich dann noch aus dem Titel 686 67? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Arbeit der Koordinierungsstelle „Muslimisches Engagement in NRW“ umfasst neben der 

Förderung verschiedener muslimisch und alevitisch geprägter Organisationen auch von der 

Koordinierungsstelle durchgeführte (Fach-)Veranstaltungen. Aus diesem Grund steht neben 

den zur Förderung von Maßnahmen gedachten Mitteln in 686 67 auch ein Ansatz für die 

Durchführung solcher Veranstaltungen in 547 12 zur Verfügung. 

 

Frage 28: Welche Träger wurden im Haushaltsjahr 2023 im Zusammenhang mit der Förderung 

von Integrationsagenturen und den „Servicestellen Antidiskriminierungsarbeit“ (Titel 686 68; 

Unterpunkt 1) gefördert? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Gefördert werden, die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

pflege NRW vertretenen Mitgliedsverbände. Im Einzelnen sind dies: 

 

Dachverband Fördersumme 2023 

AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V.        539.048,12 €  

AWO Bezirksverband Niederrhein e. V.        891.112,00 €  

AWO Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V.        260.220,78 €  

AWO Bezirksverband Westliches Westfalen e.V.        943.435,00 €  

Caritasverband für das Bistum Aachen e. V.        226.358,00 €  

Caritasverband für das Bistum Essen e. V.        180.898,00 €  

Caritasverband für das Erzbistum Köln e. V.       1.008.553,90 €  

Caritasverband f. d. Diözese Münster e. V.        276.785,32 €  

Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V.        573.283,45 €  
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Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. 
Geschäftsstelle Düsseldorf und Münster 

      1.671.873,00 €  

DRK-Landesverband Nordrhein e. V.        457.000,00 €  

DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e. V.        737.188,60 €  

Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein        283.116,14 €  

Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-
Lippe 

       162.005,00 €  

Synagogen-Gemeinde Köln         72.251,00 €  

„Der Paritätische“ NRW       1.336.668,88 €  

 

 

Frage 29: Welche Träger sollen in diesem Zusammenhang im Haushaltsjahr 2024 gefördert 

werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Anträge liegen noch nicht vor. 

 

Frage 30: Wie viele Personalstellen sind in diesem Zusammenhang vorgesehen?  

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Personalstellen stehen erst nach Eingang aller Anträge fest. 

 

Frage 31: Wie definiert die Landesregierung „interkulturelle Zentren und niedrigschwellige In-

tegrationsvorhaben“ im Detail? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Mit dem Programm „Interkulturelle Zentren und niedrigschwellige Integrationsvorhaben“ wer-

den der Betrieb von interkulturellen Zentren als Begegnungs- und Kommunikationsorte für 

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur.  

Niedrigschwellige Integrationsvorhaben sind ergänzende Maßnahmen für Menschen mit Ein-

wanderungsgeschichte zur Verbesserung ihrer Lebenssituation. Die Maßnahmen sollen iden-

titätsstärkend, sozialraumbezogen oder präventiv angelegt bzw. auf die Verbesserung des Zu-

sammenlebens im Stadtteil ausgerichtet sein 

 

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger sind die in der Arbeitsgemeinschaft 

der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalens vertretenen Mitglieds-

verbände. Diese sind berechtigt, die Landesmittel an ihre Untergliederungen und Mitglieds-

organisationen im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung weiter zu geben (Weiterleitungs-

vertrag). 

 

Frage 32: Was verbirgt sich hinter dem Begriff „sonstige wesentliche integrationspolitische 

Vorhaben“ im Detail? 

 

Antwort der Landesregierung: 
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In der Neufassung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes wurde ein Auffangtatbestand zur 

Förderung sonstiger aus Landessicht wesentlicher integrationspolitischer Vorhaben geschaf-

fen. Damit besteht landesrechtlich die Möglichkeit, besondere Themen in Zusammenarbeit mit 

den Organisationen der Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu fördern und auf neue in-

tegrationspolitische Herausforderungen zu reagieren. Über die konkreten Maßnahmen wird in 

Abstimmung mit der Hausleitung entschieden. 

 

 

 

Kapitel 07 080; Titel 633 68; Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; An-

satz 2024: 1.000.000 Euro 

 

Frage 33: Welche bisher aus diesem Titel finanzierten Leistungen wurden in einen anderen 

Haushaltstitel verlagert bzw. vollständig gestrichen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Förderung der Programme „Integrationschancen für Kinder und Familie“ sowie „Zuwan-

derung aus Südosteuropa“ wurden vom Titel 633 68 zum Titel 633 67 verlagert. Die Förde-

rung „Guter Lebensabend NRW“ läuft zum 31.12.2023 aus. 

 

 

 

Kapitel 07 080; Titel 686 68; Zuschüsse an Sonstige; Ansatz 2024: 4.001.800 Euro 

 

Frage 34: Mittel in Höhe von 810.000 Euro sind vorgesehen für die Förderung von Meldestel-

len für antisemitische, antiziganistische, muslimfeindliche und rassistische Vorfälle. Wie ver-

teilen sich die Mittel auf die vier genannten Meldestellen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Für die Meldestelle Antisemitismus sind ca. 310.000 Euro vorgesehen, der übrige Betrag ver-

teilt sich auf die drei weiteren Meldestellen.  

 

Frage 35: Welche Träger sollen in diesem Zusammenhang gefördert werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Für den Betrieb der Meldestellen im Jahr 2024 ist noch ein gesondertes Antrags- und Aus-

wahlverfahren erforderlich. 

 

Frage 36: Was verbirgt sich im Detail hinter der Förderung von „Qualifizierungsmaßnahmen“ 

im Umfang von 380.000 Euro im Unterteil 2? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Förderung bezieht sich auf das Projekt „Quaz.Ruhr“. Hierbei handelt es sich um ein Indi-

viduelles Qualifizierungszentrum für Zugewanderte der Region Mittleres Ruhrgebiet (Bochum, 

Herne, Witten, Hattingen u. Dortmund) am Standort der ehemaligen Ausbildungswerkstatt des 

Automobilherstellers Opel in Bochum. Die Umsetzung des Projekts erfolgt durch einen Ver-

bund regional ansässiger Träger, der von der antragstellenden QBS Gewerkstatt gGmbH ver-

treten wird. 
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Unter dem Motto »Alles unter einem Dach« erhalten erwerbslose Menschen mit Flucht- und/o-

der Einwanderungsgeschichte ein auf ihre individuellen Voraussetzungen zugeschnittenes 

und optimiertes Sprach- und Qualifizierungsangebot.  

 

Im Unterteil 3 sind Mittel in Höhe von 2.811.800 Euro für verschiedene Maßnahmen vorgese-

hen (Untersuchungen, Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen auf dem Gebiet der so-

zialen Eingliederung von Eingewanderten und Maßnahmen gegen Rassismus, Maßnahmen 

zum Thema Antidiskriminierung, Maßnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit, die Förde-

rung der sozialen Beratungsarbeit für Sinti und Roma in Nordrhein-Westfalen sowie Maßnah-

men im Bereich der Salafismus-Prävention). 

 

Frage 37: Was verbirgt sich hinter „Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen auf dem 

Gebiet der sozialen Eingliederung von Eingewanderten und Maßnahmen gegen Rassismus“? 

Welche Träger sollen in diesem Zusammenhang gefördert werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Hier besteht die Möglichkeit zur Durchführung von Einzelprojekten außerhalb der bestehenden 

Förderprogramme, die einem besonderen Landesinteresse entsprechen. Anträge für 2024 lie-

gen noch nicht vor. 

 

Frage 38: Welche Maßnahmen zum Thema Antidiskriminierung sollen aus diesem Titel geför-

dert werden? Welche Träger sollen in diesem Zusammenhang gefördert werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Hier besteht die Möglichkeit zur Durchführung von Einzelprojekten außerhalb der bestehenden 

Förderprogramme, die einem besonderen Landesinteresse entsprechen. Anträge für 2024 lie-

gen noch nicht vor. 

 

Frage 39: Welche Maßnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit sollen aus diesem Titel 

gefördert werden? Welche Träger sollen in diesem Zusammenhang gefördert werden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Anträge für 2024 liegen noch nicht vor. 

 

Frage 40: Welcher Träger wurde mit der Förderung der sozialen Beratungsarbeit für Sinti und 

Roma beauftragt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die soziale Beratungsarbeit wird seit vielen Jahren durch den Landesverband deutscher Sinti 

und Roma e.V. durchgeführt. 

 

Frage 41: Warum kann diese Beratungstätigkeit nicht aus Mitteln des Haushaltstitels „soziale 

Beratung von Flüchtlingen“ (Kapitel 07 090; Titel 68 441) erfolgen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Titel ist speziell für die soziale Beratung von Geflüchteten vorgesehen, während die Ziel-

gruppe hier auch andere Personen umfasst. 
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Frage 42: Welche Maßnahmen sind im Bereich der Salafismus-Prävention vorgesehen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Im Bereich Salafismusprävention kommt die weitere Finanzierung des IFAK e. V. mit dem 

Projekt Grenzgänger in Betracht (in 2023 ca. 134 T€, verausgabt bei Titel 684 41). Ob eine 

Förderung tatsächlich erfolgt, hängt u.a. von der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers 

und von einer entsprechenden Antragsstellung des Projektträgers ab. 

 

Frage 43: Warum fällt diese Aufgabe nicht in den Zuständigkeitsbereich des Innenministeri-

ums? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Sofern hier Maßnahmen zur Salafismusprävention (z. B. das Projekt Grenzgänger des IFAK 

e. V.) finanziert werden, zielen diese spezifisch auf die in Landeseinrichtungen untergebrach-

ten Geflüchteten ab und fallen somit in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung Flucht. 

 

 

 

Kapitel 07 090 

 

Kapitel 07 090; Titel 119 20; Einnahmen aus Anlass von Rückführungsmaßnahmen; An-

satz 2024: 210.000 Euro 

 

Frage 45: Der Titel dient der Vereinnahmung von entstandenen und festgesetzten Abschie-

bungskosten, die beglichen werden, Erstattungen von Kosten durch Frontex sowie Erstattun-

gen durch andere Bundesländer, die sich an Kleincharter- oder Sammelchartermaßnahmen 

beteiligt haben. Wie lassen sich die bisherigen Einnahmen dieses Haushaltstitels im Haus-

haltsjahr 2023 näher aufschlüsseln? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Mit Stand 15.09.2023 entfallen im Haushaltsjahr 2023 ca. 46 % der Einnahmen auf nordrhein-

westfälische Kommunen (u.a. aus Sicherheitsleistungen), ca. 47 % auf die Bundespolizei (Er-

stattungen von Kosten durch Frontex) und ca. 7 % auf Stellen in anderen Bundesländern (Er-

stattungen durch andere Bundesländer, die sich an Kleincharter- oder Sammelchartermaß-

nahmen beteiligt haben). 

 

Kapitel 07 090; Titel 518 01; Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume; 

Ansatz 2024: 29.942.300 Euro 

 

Frage 46: Wie schlüsseln sich die Ausgaben im Detail – differenziert nach Grundstück, Ge-

bäude und Raum – auf? (Bitte aufschlüsseln für die Haushaltsjahre 2022 und 2023) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es wird darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Ansatz bei Titel 518 01 in 2024 36.023.600 

€ beträgt. 

Siehe daher Antwort zur gleichlautenden Frage 49. 
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Frage 47: Der Ansatz hat sich von 25.996.500 auf 29.942.300 Euro erhöht. Worin begründet 

sich diese überproportionale Steigerung? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der tatsächliche Ansatz in 2024 bei Titel 518 01 beträgt 36.023.600 €.  

Siehe daher Antwort zur gleichlautenden Frage 50. 

 

 

 

Kapitel 07 090; Titel 517 04; Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume; Ansatz 2024: 3.364.300 Euro 

 

Frage 48: Wie schlüsseln sich die Ausgaben im Detail – differenziert nach Grundstück, Ge-

bäude und Raum – auf? (Bitte aufschlüsseln für die Haushaltsjahre 2022 und 2023) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Zu dem Titel 517 04 liegt keine Auflistungen nach Einrichtungen vor. Das Land ist gemäß § 44 

Absatz 1 AsylG verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen 

Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnah-

mequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeein-

richtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. 

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der gestiegenen Energiekosten. 

 

 

 

Kapitel 07 090; Titel 518 01; Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume; 

Ansatz 2024: 36.023.600 Euro 

 

Frage 49: Wie schlüsseln sich die Ausgaben im Detail – differenziert nach Grundstück, Ge-

bäude und Raum – auf? (Bitte aufschlüsseln für die Haushaltsjahre 2022 und 2023) 

 

Antwort der Landesregierung: 

 

Bezeichnung und Lage Jahresmiete 
2022 (EUR) 

Aufnahmeeinrichtung Bochum  77.423 

Aufnahmeeinrichtung Bad Driburg  414.900 

Aufnahmeeinrichtung Bad Laasphe 740.762 

Aufnahmeeinrichtung Bielefeld (Oldentruper Hof) 1.086.454 

Aufnahmeeinrichtung Bielefeld Südring 720.000 

Aufnahmeeinrichtung Bonn (EAE) 1.056.000 

Aufnahmeeinrichtung Borgentreich  522.600 

Aufnahmeeinrichtung Dorsten 475.298 

Aufnahmeeinrichtung Düren 535.080 

Aufnahmeeinrichtung Essen  11.653.259 

Aufnahmeeinrichtung Euskirchen II 733.938 
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Aufnahmeeinrichtung Hamm 790.619 

Aufnahmeeinrichtung Herford 632.100 

Aufnahmeeinrichtung Ibbenbüren 704.361 

Aufnahmeeinrichtung Köln (nur Container) 1.760.672 

Aufnahmeeinrichtung Kreuzau 233.640 

Aufnahmeeinrichtung Marl 38.208 

Aufnahmeeinrichtung Möhnesee 1.318.290 

Aufnahmeeinrichtung Mönchengladbach  4.176 

Aufnahmeeinrichtung Münster 936.007 

Aufnahmeeinrichtung Neuss 1.680.719 

Aufnahmeeinrichtung Olpe 305.407 

Aufnahmeeinrichtung Ratingen 1.379.665 

Aufnahmeeinrichtung Rees I+II 1.145.595 

Aufnahmeeinrichtung Rheinberg 832.044 

Aufnahmeeinrichtung Rheine 420.400 

Aufnahmeeinrichtung Sankt Augustin 913.379 

Aufnahmeeinrichtung Schleiden 288.830 

Aufnahmeeinrichtung Soest 644.856 

Aufnahmeeinrichtung Viersen 450.306 

Aufnahmeeinrichtung Weeze 1.365.116 

Aufnahmeeinrichtung Wegberg 827.022 

Aufnahmeeinrichtung Wickede 780.000 

Aufnahmeeinrichtung ZUE Wuppertal V 966.240 

Materiallager in Herzogenrath und Holzwickede 205.839 

 

 

 

 

Bezeichnung und Lage Jahresmiete 
2023 (EUR) 

Aufnahmeeinrichtung Bochum  79.425 

Aufnahmeeinrichtung Bad Driburg  805.644 

Aufnahmeeinrichtung Bielefeld Oldentruper Hof (EAE)  1.086.454 

Aufnahmeeinrichtung Bielefeld Südring (EAE) 720.000 

Aufnahmeeinrichtung Bonn (ZUE) 0 

Aufnahmeeinrichtung Bonn (EAE) 962.400 

Aufnahmeeinrichtung Borgentreich  534.600 

Aufnahmeeinrichtung Dorsten 522.000 

Aufnahmeeinrichtung Düren 535.080 

Aufnahmeeinrichtung Essen (EAE) 1.942.227 

Aufnahmeeinrichtung Euskirchen II 249.456 

Aufnahmeeinrichtung Hamm 790.619 

Aufnahmeeinrichtung Herford 0 

Aufnahmeeinrichtung Ibbenbüren 68.000 

Aufnahmeeinrichtung Köln (nur Container) 827.022 

Aufnahmeeinrichtung Kreuzau 233.640 
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Aufnahmeeinrichtung Marl 40.000 

Aufnahmeeinrichtung Möhnesee 1.318.290 

Aufnahmeeinrichtung Mönchengladbach (EAE) 4.176 

Aufnahmeeinrichtung Münster 0 

Aufnahmeeinrichtung Neuss 1.704.309 

Aufnahmeeinrichtung Olpe 318.581 

Aufnahmeeinrichtung Ratingen 1.379.670 

Aufnahmeeinrichtung Rees I+II 1.145.595 

Aufnahmeeinrichtung Rheinberg 832.044 

Aufnahmeeinrichtung Sankt Augustin 913.379 

Aufnahmeeinrichtung Schleiden 260.196 

Aufnahmeeinrichtung Soest 0 

Aufnahmeeinrichtung Viersen 450.306 

Aufnahmeeinrichtung Weeze 1.365.115 

Aufnahmeeinrichtung Wegberg 827.022 

Aufnahmeeinrichtung Wickede 780.000 

Aufnahmeeinrichtung ZUE Wuppertal V 966.240 

Materiallager Holzwickede (BR Arnsberg) 24.585 

 

 

Soweit der Bedarf den Haushaltsansatz überschreitet, erfolgt eine Deckung entsprechend 

Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben. 

 

 

Frage 50: Der Ansatz hat sich vom 28.856.700 auf 36.023.600 Euro erhöht. Worin begründet 

sich diese überproportionale Steigerung? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Steigende Zugänge von Asylsuchenden und der im Jahr 2022 erfolgte Zustrom von Geflüch-

teten aus der Ukraine haben es erforderlich gemacht, die Kapazitäten im Landessystem deut-

lich auszubauen. Das Land trägt seiner Verpflichtung, Geflüchtete aufzunehmen und unterzu-

bringen, Rechnung. Überdies bekennt es sich zu seiner Verantwortung, die Kommunen bei 

der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen nicht allein zu lassen. Dies macht sich 

auch im Haushaltsentwurf 2024 bemerkbar. Die Ausgaben für Unterbringung und Versorgung 

werden gegenüber 2023 nochmals erhöht. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist volatil 

und seriös nicht prognostizierbar. Dies gilt insbesondere auch für das kriegsbedingte Flucht-

geschehen aus der Ukraine. Im Haushaltsentwurf 2024 wurde Vorsorge getroffen, um auch im 

Jahr 2024 über die für erwartbare Zugänge von geflüchteten Personen erforderlichen Haus-

haltsmittel verfügen zu können. Erhöhung aufgrund des Aufbaus zusätzlicher Kapazitäten. 

 

 

Titel 518 04; Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW; Ansatz 

2024: 1 603 200 Euro 

 

Frage 51: Wie schlüsseln sich die Ausgaben im Detail auf? 

 

Antwort der Landesregierung: 
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Bezeichnung und Lage Jahresmiete 2024 (EUR) 

Aufnahmeeinrichtung Bochum  484.000 

Aufnahmeeinrichtung Unna 744.000 

Aufnahmeeinrichtung Köln  242.928 

Sonstige Aufnahmeeinrichtungen (verbleibende Mittel) 

 

 

 

Titel 519 03; Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstü-

cken, Gebäuden und Räumen; Ansatz 2024: 10.258.000 Euro 

 

Frage 52: Welche Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang im Detail geplant? (Bitte listen 

inkl. der jeweiligen voraussichtlichen Kosten und eine Listung für das Haushaltsjahr 2023 bei-

fügen) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Ansatz ist nicht mit einzelnen Projekten hinterlegt.  

 

 

Titel 547 10; Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen 

des Landes.; Ansatz 2024: 420 863 000 

 

 

Frage 53: Veranschlagt sind die Kosten für die Sicherheit sowie Betreuung und Verpflegung 

von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Wie 

schlüsseln sich die veranschlagten Mittel auf diese drei Aufgabenbereiche (Sicherheit, Betreu-

ung, Verpflegung) auf? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die in Kapitel 07 090, Titel 547 10 für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtun-

gen des Landes veranschlagten Haushaltsmittel i.H.v. 420.863.000€ basieren auf den Ausga-

ben der vergangenen Haushaltsjahre in Verbindung mit dem beschlossenen Ausbau der Un-

terbringungskapazitäten der Landesunterbringungseinrichtungen.  

Ein detaillierter Ansatz für die verschiedenen Aufgabenbereiche (Sicherheit, Betreuung, Ver-

pflegung) liegt nicht vor. 

 

Frage 54: Wie lassen sich die Ausgaben dieses Haushaltstitels für das Haushaltsjahr 2023 auf 

die Landeseinrichtungen aufschlüsseln? (Bitte differenziert nach den drei Aufgabenbereichen 

Sicherheit, Betreuung und Verpflegung listen) 

 

Antwort der Landesregierung: 

Angaben zu den Kosten sind aus wettbewerblichen Gründen nicht möglich. 

 

Frage 55: Welche Verpflegungspauschalen pro Person und Tag wurden im Haushaltsjahr 

2023 mit den unterschiedlichen Dienstleistern ausgehandelt? (Bitte differenziert nach Landes-

einrichtung und der Höhe der vereinbarten Verpflegungspauschalen listen) 
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Antwort der Landesregierung: 

Angaben zu den Kosten sind aus wettbewerblichen Gründen nicht möglich. 

 

Titel 547 19; Beförderungskosten; Ansatz 2024: 3.077.000 Euro 

 

Frage 56: Wie lassen sich die im Haushaltsjahr 2023 bisher angefallenen Beförderungskosten 

auf die unterschiedlichen Verkehrsträger (Bus, Taxi, ÖPNV, Bahn-Fernverkehr etc.) aufschlüs-

seln? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die aus Titel 547 19 gezahlten Aufwendungen für Beförderungskosten werden nicht nach Art 

des Transportmittels differenziert erfasst. (Siehe auch Beantwortung der Kleinen Anfragen 

18/1538 und 18/1760 der Fraktion der AfD). 

 

 

Titel 633 10; Erstattung der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden; Ansatz 2024 

46.962.000 Euro 

 

Frage 57: Im Rahmen des Fluchtgeschehens aus der Ukraine, der zunehmenden illegalen 

Migration nach Deutschland und gesetzlicher Änderungen, z. B. durch das Chancen-Aufent-

haltsrecht, kommt es zu einer erheblichen Mehrbelastung in den Ausländerbehörden. Warum 

kommt es vor diesem Hintergrund nicht zu einem Mittelaufwuchs bei den Zentralen Auslän-

derbehörden? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörden (ZAB) beschränkt sich auf alle aufent-

halts-, asyl- und passrechtlichen Maßnahmen für ausländische Personen, die in den Zentralen 

Unterbringungseinrichtungen des Landes (ZUEen) untergebracht sind bzw. solange eine 

Wohnverpflichtung für eine solche Aufnahmeeinrichtung besteht. Dort verbleiben Asylsu-

chende bis zur kommunalen Zuweisung oder Rückführung in ihr Heimatland bzw. einen Dritt-

staat im Rahmen von Dublin-Rücküberstellungen. Die kommunale Zuweisung erfolgt in der 

Regel nach 6-9 Monaten, sodass die Zuständigkeit der ZABen damit endet. Insoweit dürfte 

auch das Chancen-Aufenthaltsrecht für die ZABen kaum zu einer Mehrbelastung führen, da 

dieses gem. § 104c AufenthG einen zum Stichtag 31.10.2022 mindestens fünfjährigen gedul-

deten, gestatteten oder erlaubten Aufenthalt voraussetzt und folglich die zeitlichen Erteilungs-

voraussetzungen erst vorliegen, wenn die Geflüchteten einer Kommune zugewiesen sind.  

Ukrainische Kriegsflüchtlinge erhalten gemäß der Richtlinie 2001/55/EG sofort nach Ankunft 

in Deutschland einen Aufenthaltstitel nach § 24 Abs.1 AufenthG und müssen nicht das regu-

läre Asylverfahren durchlaufen, sodass die ZABen für diese Personengruppe in der Regel 

nicht zuständig sind.  

Der Hauptschwerpunkt der ZAB liegt bei der Durchführung von Rückführungen. Die Landes-

regierung ist sich jedoch der dennoch erhöhten Arbeitsbelastung sowohl bei den kommunalen 

Ausländerbehörden als auch bei den ZABen bewusst. Ob eine Entlastung der Kommunen ggf. 

durch eine Erweiterung der Zuständigkeiten der ZABen sinnvoll und umsetzbar ist, wird derzeit 

vom zuständigen Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integra-

tion geprüft. Der grundsätzlich und durch eine etwaige Zuständigkeitserweiterung bedingte 

weitere Ausbau der einzelnen ZABen mit mehr Personal und Sachmitteln wird u.a. im Rahmen 
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der Haushaltsaufstellung kontinuierlich geprüft und nach Möglichkeit vorangetrieben. Dies ist 

jedoch aus verschiedenen Gründen nur mittelfristig umsetzbar (Anmeldung im Haushalt, Be-

schaffungsprozess, Stellenbesetzung, Schulung von Mitarbeiter:innen). 

 

 

Titel 684 40; Förderung der Flüchtlingsarbeit; Ansatz 2024: 418.100 Euro 

 

Frage 58: Wie teilt sich der Ansatz zwischen der Förderung zwischen der Geschäftsstelle des 

Flüchtlingsrats NRW und der beschwerdebeauftragten Person in der UfA Büren auf? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Für die Förderung des FR sind nach aktuellen Planungen rd. 383.100 Euro und für die Förde-

rung der Beschwerdebeauftragten Person rd. 35.100 Euro vorgesehen, jedoch können erst 

beim Vorliegen konkreter Anträge die genauen Bedarfe ermittelt werden. 

 

Frage 59: Handelt es sich bei der institutionellen Förderung des Flüchtlingsrats NRW um eine 

freiwillige oder um eine gesetzlich vorgesehene Förderung? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. 

 

 

Titel 684 41; Soziale Beratung von Flüchtlingen; Ansatz 2024: 35.000.000 Euro 

 

Frage 60: Die Förderung dient der sozialen Beratung von Geflüchteten in neun verschiedenen 

Förderbereichen. Wie teilt sich der Haushaltsansatz von 35.000.000 Euro auf die neun För-

derbereiche auf? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Der Haushaltsansatz trifft hierzu keine Festlegung. 

 

Frage 61: Welche Träger werden mit den jeweiligen Förderbereichen betraut? (Bitte die Trä-

ger, die jeweilige geplante Förderhöhe und die geplante Anzahl der Personalstellen nennen). 

 

Antwort der Landesregierung: 

Siehe Anlage 

 

Frage 62: Um welche Träger handelte es sich im Haushaltsjahr 2023? (Bitte die Träger und 

die jeweilige Förderhöhe nennen). 

 

Antwort der Landesregierung: 

Siehe Anlage 

 

Frage 63: Bei welchen der neun Förderbereiche handelt es sich um freiwillige Leistungen des 

Landes NRW? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es handelt sich insgesamt um freiwillige Leistungen. 
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Titel 685 40; Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnah-

men; Ansatz 2024: 8.350.900 Euro  

 

Frage 64: Veranschlagt sind hier die Kosten für die Unterstützung von Projekten zur freiwilligen 

Rückkehr von Geflüchteten sowie für die Abschiebebeobachtung. Die in diesem Titel vorge-

nommene Reduktion in Höhe von knapp 4 Mio. Euro wird wie folgt begründet: „Weniger in 

Anpassung an die verfügbaren Haushaltsmittel und zur Absicherung von Prioritäten an ande-

rer Stelle im EP 07“. Inwiefern haben sich vor dem Hintergrund von ca. 75.000 ausreisepflich-

tigen Personen in NRW die „Prioritäten“ der Landesregierung verschoben? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Es hat keine Verschiebung von Prioritäten zu Lasten der Abschiebungsbeobachtung und/oder 

der freiwilligen Rückkehr stattgefunden. Letztere genießt weiterhin Vorrang vor Rückführungs-

maßnahmen. 

 

Frage 65: Muss man die Begründung der Landesregierung so verstehen, dass auch gesetzlich 

vorgesehene Rückführungsmaßnahmen eher unerwünscht sind? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Begründung der Landesregierung zur Reduzierung des Titels 685 40 lässt einen solchen 

Rückschluss nicht zu. 

 

Frage 66: Wie begründet die Landesregierung eine Reduzierung der Mittel im Bereich von 

Projekten zur freiwilligen Rückkehr? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Landesregierung beteiligt sich finanziell an Bund-Länder-Programmen zur Förderung der 

freiwilligen Rückkehr und Reintegration. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass der redu-

zierte Haushaltsansatz für eine Fortführung dieses Vorgehens nicht auskömmlich sein könnte. 

Im Übrigen wird auf die unter Frage 64 gelieferte Begründung verwiesen. 

 

Frage 67: Welche Rückkehrprojekte sollen im Haushaltsjahr 2024 noch gefördert werden? 

(Bitte die Träger und die jeweilige geplante Förderhöhe nennen). 

 

Antwort der Landesregierung: 

Beabsichtigt ist, unverändert folgende Projekte weiterhin zu fördern (eine etwaige Erweiterung 

bleibt den weiteren Entwicklungen vorbehalten): 

 

Projekt Träger Voraussichtliche Förder-

höhe (EUR)  

REAG-/GARP-Programm IOM Finaler Finanzplan liegt noch 

nicht vor. 

ZIRF-Counselling IOM Finanzplan liegt noch nicht 

vor. 

Brückenkomponente Albanien 

 

GIZ Finanzplan liegt noch nicht 

vor. 
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URA GIZ Finanzplan liegt noch nicht 

vor. 

IntegPlan VIII 

 

Micado Migration gGmbH Bis zu ca. 7.300,- 

IntegPlan EF 

 

 

Micado Migration gGmbH AMIF-Antrag wurde noch 

nicht bewilligt. Finaler Fi-

nanzplan liegt noch nicht vor.  

 

 

Frage 68: Um welche Träger handelte es sich in diesem Bereich im Haushaltsjahr 2023? (Bitte 

die Träger und diess jeweilige Förderhöhe nennen)  

 

Antwort der Landesregierung: 

Projekt Träger Voraussichtliche Förder-

höhe (EUR)  

REAG-/GARP-Programm IOM Bis zu ca. 2,95 Mio. 

ZIRF-Counselling IOM Bis zu ca. 51.000,-  

Brückenkomponente Albanien GIZ Bis zu 510.000,- 

URA GIZ Bis zu 78.500,-  

IntegPlan VIII Micado Migration gGmbH Bis zu ca. 8.700,- 

 

 



 Stellenplan

Beratungssäule VZÄ 2023 + 2024

Soziale Beratung insgesamt 492,00

Innerhalb der Aufnahmeeinrichtung 128,25

2.1.1 Asylverfahrensberatung 77,25

2.1.2 Beschwerdestellen 17,00

2.1.3 Psychosoziale Erstberatung 26,75

2.1.4 Rückkehrberatung in ZUE 7,25

Außerhalb der Aufnahmeeinrichtungen 363,75

2.2.1 Asylverfahrensberatung UMF 14,00

2.2.2 Regionale Beratung 236,25

2.2.3 Psychosoziale Zentren 60,75

2.2.4 Rückkehrberatung 46,25

2.3 Überregionale Fachbegleitung 6,50



2.1.1 Asylverfahrensberatung innerhalb Aufnahmeeinrichtungen 

Regierungsbezirk Standort Beratungsstelle VZÄ 2023 + 2024

Arnsberg EAE Unna 3,00

Arnsberg ZUE Hamm 2,00

Arnberg ZUE Möhnesee 2,50

Arnberg ZUE Olpe 1,50

Arnberg ZUE Soest 3,00

Arnberg ZUE Wickede 1,50

Detmold EAE Bielefeld, Oldentruper Hof 3,00

Detmold EAE Bielefeld, Südring 2,50

Detmold ZUE Bad Driburg 1,00

Detmold ZUE Borgenteich 2,00

Detmold ZUE Herford 2,00

Düsseldorf EAE Essen 4,50

Düsseldorf EAE Mönchengladbach 7,75

Düsseldorf ZUE Neuss 3,00

Düsseldorf ZUE Ratingen 3,00

Düsseldorf ZUE Rees l 0,50

Düsseldorf ZUE Rees ll 0,50

Düsseldorf ZUE Rheinberg 1,00

Düsseldorf ZUE Viersen 1,50

Düsseldorf ZUE Weeze 2,00

Düsseldorf ZUE Wuppertal 1,00

Köln EAE Bonn 3,50

Köln EAE Köln 4,50

Köln ZUE Bonn Bad Godesberg 2,00

Köln ZUE Düren 2,50

Köln ZUE Euskirchen 2,00

Köln ZUE Kreuzau 1,00

Köln ZUE Schleiden 1,00

Köln ZUE St. Augustin 2,00

Köln ZUE Wegberg 2,50

Münster ZUE Dorsten 1,00

Münster ZUE Ibbenbüren 3,50

Münster ZUE Marl 1,00

Münster ZUE Münster 2,00

Gesamt: 77,25



2.1.2. Beschwerdestellen

Regierungsbezirk Standort Beratungsstelle  VZÄ 2023 + 2024

Arnsberg EAE Unna 0,50

Arnsberg ZUE Hamm 0,50

Arnberg ZUE Möhnesee 0,50

Arnberg ZUE Olpe 0,50

Arnberg ZUE Soest 0,50

Arnberg ZUE Wickede 0,50

Detmold EAE Bielefeld, Oldentruper Hof 0,50

Detmold EAE Bielefeld, Südring 0,50

Detmold ZUE Bad Driburg 0,50

Detmold ZUE Borgenteich 0,50

Detmold ZUE Herford 0,50

Düsseldorf EAE Essen 0,50

Düsseldorf EAE Mönchengladbach 0,50

Düsseldorf ZUE Neuss 0,50

Düsseldorf ZUE Ratingen 0,50

Düsseldorf ZUE Rees l 0,50

Düsseldorf ZUE Rees ll 0,50

Düsseldorf ZUE Rheinberg 0,50

Düsseldorf ZUE Viersen 0,50

Düsseldorf ZUE Weeze 0,50

Düsseldorf ZUE Wuppertal 0,50

Köln EAE Bonn 0,50

Köln EAE Köln 0,50

Köln ZUE Bonn Bad Godesberg 0,50

Köln ZUE Düren 0,50

Köln ZUE Euskirchen 0,50

Köln ZUE Kreuzau 0,50

Köln ZUE Schleiden 0,50

Köln ZUE St. Augustin 0,50

Köln ZUE Wegberg 0,50

Münster ZUE Dorsten 0,50

Münster ZUE Ibbenbüren 0,50

Münster ZUE Marl 0,50

Münster ZUE Münster 0,50

Gesamt: 17,00



2.1.3. Psychosoziale Erstberatung 

Regierungsbezirk Standort Beratungsstelle  VZÄ 2023 + 2024

Arnsberg ZUE Hamm 1,25

Arnberg ZUE Möhnesee 1,00

Arnberg ZUE Olpe 1,00

Arnberg ZUE Soest 1,00

Arnberg ZUE Wickede 1,00

Detmold ZUE Bad Driburg 1,00

Detmold ZUE Borgenteich 1,00

Detmold ZUE Herford 1,00

Düsseldorf ZUE Neuss 1,00

Düsseldorf ZUE Ratingen 1,00

Düsseldorf ZUE Rees l 0,50

Düsseldorf ZUE Rees ll 0,50

Düsseldorf ZUE Rheinberg 1,00

Düsseldorf ZUE Viersen 1,00

Düsseldorf ZUE Weeze 1,00

Düsseldorf ZUE Wuppertal 1,00

Köln ZUE Bonn Bad Godesberg 1,00

Köln ZUE Düren 1,00

Köln ZUE Euskirchen 1,00

Köln ZUE Kreuzau 1,00

Köln ZUE Schleiden 1,00

Köln ZUE St. Augustin 1,00

Köln ZUE Wegberg 1,00

Münster ZUE Dorsten 1,00

Münster ZUE Ibbenbüren 1,00

Münster ZUE Marl 1,00

Münster ZUE Münster 1,50

Gesamt: 26,75



2.1.4 Rückkehrberatung in ZUE

Regierungsbezirk Standort Beratungsstelle  VZÄ 2023 + 2024

Arnsberg ZUE Hamm 0,25

Arnberg ZUE Möhnesee 0,25

Arnberg ZUE Olpe 0,25

Arnberg ZUE Soest 0,25
Arnberg ZUE Wickede 0,25

Detmold ZUE Bad Driburg 0,25

Detmold ZUE Borgenteich 0,25
Detmold ZUE Herford 0,50

Düsseldorf ZUE Neuss 0,25

Düsseldorf ZUE Ratingen 0,25

Düsseldorf ZUE Rees l 0,25

Düsseldorf ZUE Rees ll 0,25

Düsseldorf ZUE Rheinberg 0,25

Düsseldorf ZUE Viersen 0,25

Düsseldorf ZUE Weeze 0,25
Düsseldorf ZUE Wuppertal 0,25

Köln ZUE Bonn Bad Godesberg 0,25

Köln ZUE Düren 0,25

Köln ZUE Euskirchen 0,25

Köln ZUE Kreuzau 0,25

Köln ZUE Schleiden 0,25

Köln ZUE St. Augustin 0,25
Köln ZUE Wegberg 0,50

Münster ZUE Dorsten 0,25

Münster ZUE Ibbenbüren 0,25

Münster ZUE Marl 0,25
Münster ZUE Münster 0,25

Gesamt: 7,25



2.2.1 Asylverfahrensberatung UMF

Regierungsbezirk Standort Beratungsstelle  VZÄ 2023 + 2024

Arnsberg Bochum 1,00

Arnsberg Dortmund 1,00

Arnsberg Kreis Siegen 1,00

Arnsberg Kreis Unna 1,00

Detmold Bielefeld 1,00

Düsseldorf Duisburg 1,00

Düsseldorf Düsseldorf 1,00

Düsseldorf Essen 1,00

Düsseldorf Mönchengladbach 1,00

Düsseldorf Wuppertal 1,00

Köln Aachen 1,00

Köln Bonn 1,00

Köln Köln 1,00

Münster Münster 1,00

Gesamt: 14,00



2.2.2 Regionale Beratung

Regierungsbezirk Standort Beratungsstelle  VZÄ 2023 + 2024

Arnsberg Bochum 4,00

Arnsberg Dortmund 5,50

Arnsberg Hagen 4,00

Arnsberg Hamm 4,50

Arnsberg Herne 4,50

Arnsberg Ennepe-Ruhr-Kreis 4,50

Arnsberg Hochsauerlandkreis 4,50

Arnsberg Märkischer Kreis 5,50

Arnsberg Kreis Olpe 4,00

Arnsberg Kreis Siegen 5,50

Arnsberg Kreis Soest 4,00
Arnsberg Kreis Unna 4,50

Detmold Bielefeld 4,00

Detmold Kreis Gütersloh 3,25

Detmold Kreis Herford 3,50

Detmold Kreis Höxter 4,00

Detmold Kreis Lippe 3,50

Detmold Kreis Minden-Lübecke 4,00
Detmold Kreis Paderborn 4,00

Düsseldorf Duisburg 5,00

Düsseldorf Düsseldorf 5,50

Düsseldorf Essen 5,00

Düsseldorf Krefeld 4,00

Düsseldorf Mönchengladbach 3,00

Düsseldorf Mülheim an der Ruhr 3,00

Düsseldorf Oberhausen 4,00

Düsseldorf Remscheid 4,00

Düsseldorf Solingen 4,00

Düsseldorf Wuppertal 4,50

Düsseldorf Kreis Kleve 4,50

Düsseldorf Kreis Mettmann 4,50

Düsseldorf Rhein-Kreis Neuss 5,00

Düsseldorf Kreis Viersen 4,00
Düsseldorf Kreis Wesel 5,00



Köln Aachen 4,00

Köln Bonn 5,75

Köln Köln 6,50

Köln Leverkusen 4,00

Köln Städteregion Aachen 4,50

Köln Kreis Düren 4,00

Köln Kreis Euskirchen 4,00

Köln Kreis Heinsberg 4,25

Köln Oberbergischer Kreis 4,00

Köln Rhein-Erft-Kreis 5,00

Köln Rheinisch-Bergischer Kreis 4,00
Köln Rhein-Sieg-Kreis 5,00

Münster Bottrop 4,00

Münster Gelsenkirchen 3,50

Münster Münster 4,50

Münster Kreis Borken 4,00

Münster Kreis Coesfeld 4,00

Münster Kreis Recklinghausen 5,50

Münster Kreis Steinfurt 5,50
Münster Kreis Warendorf 4,00

Gesamt: 236,25



2.2.3 Psychosoziale Zentren

Regierungsbezirk Standort Beratungsstelle  VZÄ 2023 + 2024

Arnsberg Bochum 3,75

Arnsberg Dortmund 3,50

Arnsberg Hagen 4,50

Arnsberg Märkischer Kreis 3,50

Arnsberg Kreis Siegen 3,50

Detmold Bielefeld 5,00

Detmold Kreis Paderborn 3,75

Düsseldorf Düsseldorf 5,50

Düsseldorf Mönchengladbach 3,50

Düsseldorf Kreis Wesel 4,00

Köln Aachen 4,25

Köln Bonn 3,50

Köln Köln 5,00

Münster Münster 3,50

Münster Kreis Warendorf 4,00

Gesamt: 60,75



2.2.4 Rückkehrberatung

Regierungsbezirk Standort Beratungsstelle  VZÄ 2023 + 2024

Arnsberg Bochum 0,50

Arnsberg Dortmund 1,00

Arnsberg Hagen 0,75

Arnsberg Hamm 1,00

Arnsberg Herne 0,50

Arnsberg Ennepe-Ruhr-Kreis 1,00

Arnsberg Hochsauerlandkreis 0,75

Arnsberg Märkischer Kreis 1,00

Arnsberg Kreis Olpe 0,75

Arnsberg Kreis Siegen 0,75

Arnsberg Kreis Soest 0,50
Arnsberg Kreis Unna 0,75

Detmold Bielefeld 1,25

Detmold Kreis Gütersloh 0,75

Detmold Kreis Herford 0,50

Detmold Kreis Höxter 0,75

Detmold Kreis Lippe 0,75

Detmold Kreis Minden-Lübecke 1,00
Detmold Kreis Paderborn 0,50

Düsseldorf Duisburg 1,00

Düsseldorf Düsseldorf 1,50

Düsseldorf Essen 2,00

Düsseldorf Krefeld 0,75

Düsseldorf Mönchengladbach 1,00

Düsseldorf Mühlheim 0,75

Düsseldorf Oberhausen 1,00

Düsseldorf Remscheid 0,75

Düsseldorf Solingen 0,75

Düsseldorf Wuppertal 0,50

Düsseldorf Kreis Kleve 1,00

Düsseldorf Kreis Mettmann 0,75

Düsseldorf Rhein-Kreis Neuss 1,75

Düsseldorf Kreis Viersen 0,75
Düsseldorf Kreis Wesel 0,50



Köln Aachen 1,00

Köln Bonn 1,25

Köln Köln 2,00

Köln Leverkusen 0,75

Köln Städteregion Aachen 0,50

Köln Kreis Düren 0,50

Köln Kreis Euskirchen 0,50

Köln Kreis Heinsberg 0,50

Köln Oberbergischer Kreis 0,50

Köln Rhein-Erft-Kreis 0,50

Köln Rheinisch-Bergischer Kreis 0,50
Köln Rhein-Sieg-Kreis 1,00

Münster Bottrop 0,75

Münster Gelsenkirchen 1,00

Münster Münster 1,25

Münster Kreis Borken 1,25

Münster Kreis Coesfeld 1,00

Münster Kreis Recklinghausen 0,50

Münster Kreis Steinfurt 0,75
Münster Kreis Warendorf 0,75

Gesamt: 46,25



2.3 Überregionale Fachbegleitung 

Regierungsbezirk  Fachbegleitung  VZÄ 2023 + 2024 

NRW Verfahrensberatung und dezentrale Beschwerdestellen 1,00

NRW Rückkehrberatung 1,00

NRW Asylverfahrensberatung und Asylverfahrensberatung UMF 1,00

NRW Psychosoziale Erstberatung und Psychosoziale Zentren 1,00

Arnsberg Regionale Beratung 0,50

Detmold Regionale Beratung 0,50

Düsseldorf Regionale Beratung 0,50

Köln Regionale Beratung 0,50

Münster Regionale Beratung 0,50

Gesamt: 6,50



Übersicht Notunterkünfte zur Unterbringung von Asylsuchenden sowie Geflüchteten aus der Ukraine (Stand 24.04.2023)

Einrichtung Aktive Kapazität Laufzeit bis
Verfahrensberatung (Regionale Beratung) Beschwerdestelle Psychosoziale Erstberatung

Selm 1000 3,00 0,50 1,00 31.12.2023
Herne 1000 3,00 0,50 1,00 31.12.2023
Büren-Stöckerbusch 400 1,50 0,50 1,00 31.12.2023 (verlängerbar bis 2025)
Paderborn 800 2,50 0,50 1,00 28.02.2025
Schöppingen 488 1,50 0,50 1,00 31.12.2023 (Ende)
Haltern am See 258 1,00 0,50 1,00 31.12.2023
Dorsten II (Gerhart-Hauptmann-Schule) 300 1,00 0,50 1,00 30.04.2024
Castrop-Rauxel 810 2,50 0,50 1,00 15.04.2024
Soest (Leichtbauhallen) 600 2,00 0,50 1,00 31.12.2023
Gütersloh 500 1,50 0,50 1,00 31.12.2023 (verlängerbar)
Bielefeld (Musikerviertel) 400 1,50 0,50 1,00 31.12.2023 (verlängerbar)
Marmagen 750 2,50 0,50 1,00 30.04.2024
Mülheim a.d. Ruhr 650 (ab Sommer 2023) 2,00 0,50 1,00 für ca. 2 Jahre
Leverkusen Auermühle 500 (ab Sommer 2023) 1,50 0,50 1,00 für ca. 3 Jahre

Summe: 27,00 7,00 14,00

Beratungsangebot in VZÄ




























































































































































